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1. Rechtsgrundlage 

Der Gesetzgeber hat durch die §§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 9 und 101 SGB V dem G-BA die 
Befugnis zur Normkonkretisierung im Bereich der vertragsärztlichen Bedarfsplanung durch 
Erlass von Richtlinien übertragen. Der G-BA ist beauftragt, die erforderlichen Vorschriften für 
eine funktionsfähige und deren Sinn und Zweck verwirklichende Bedarfsplanung zu schaffen. 

2. Eckpunkte der Entscheidung  

Der Gesetzgeber hat mit der Änderung des § 101 Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 SGB V durch das 
Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VSG)1 
den G-BA beauftragt, die Regelungen in der Bedarfsplanungs-Richtlinie (BPL-RL) zur 
Zulassung zur gemeinsamen Berufsausübung von Ärzten bei Zulassungsbeschränkungen 
(Jobsharing) und zur Anstellung von Ärzten bei Zulassungsbeschränkungen (Anstellung mit 
Leistungsbegrenzung) im Hinblick auf Ausnahmereglungen zur Leistungsbegrenzung zu 
überarbeiten. Aufbauend auf der in der BPL-RL angelegten Regelungssystematik hat der 
G-BA das Nähere zu den Ausnahmereglungen zur Leistungsbegrenzung in den Regelungen 
zum Jobsharing (vgl. §§ 40 ff. BPL-RL) geregelt, auf die die Regelungen zur Anstellung mit 
Leistungsbegrenzung verweisen (vgl. §§ 58 ff. BPL-RL). 
Im Zuge der Überarbeitung der maßgeblichen Regelungen hat der G-BA eine 
Ungleichbehandlung von solchen Psychologischen Psychotherapeuten festgestellt, die in 
einer Anstellung mit Leistungsbegrenzung in einer Praxis tätig sind, und solchen, die im Wege 
des Jobsharings oder in Anstellung mit Leistungsbegrenzung in einem medizinischen 
Versorgungszentrum tätig sind. Ein Sachgrund, der die Ungleichbehandlung rechtfertigen 
könnte, ist nicht gegeben. Deshalb besteht Bedarf für eine Anpassung der Regelungen in § 41 
Abs. 5 BPL-RL (in der Fassung des Beschlusses des G-BA vom 16. Juni 2016), die das 
Nähere zur Fachidentität unter Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten als Voraussetzung für eine gemeinsame Berufsausübung 
und die Begründung von Anstellungsverhältnissen unter diesen Leistungserbringern regeln. 

2.1 Änderung in § 41 BPL-RL 

Bei den Änderungen der Jobsharing-Regelungen mit Beschluss vom 16. Juni 2016 hat sich 
gezeigt, dass Psychologische Psychotherapeuten, die sich mit einem Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten zusammenschließen, je nach Art des Zusammenschlusses 
ungleich behandelt werden. 
Während der Psychologische Psychotherapeut, der die Anstellung in einer 
vertragspsychotherapeutischen  Praxis eines Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
anstrebt, sich im Falle der Anordnung von Zulassungsbeschränkungen auf die Behandlung 
von Kindern und Jugendlichen beschränken muss (dazu 1.), gilt diese Beschränkung nicht für 
einen Psychologischen Psychotherapeuten, der sich mit einem Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten zum Jobsharing zusammenschließt (dazu b.) oder in einem 
medizinischen Versorgungszentrum tätig ist (dazu c.). Diese Ungleichbehandlung wird durch 
die Änderung beseitigt (dazu d.) 
 
a. Anstellung in einer Vertragsarztpraxis nach § 61 BPL-RL 
Bei der Anstellung in der vertragspsychotherapeutischen Praxis eines Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten gemäß § 61 BPL-RL muss sich ein Psychologischer 
Psychotherapeut nach § 61 Nr. 1 BPL-RL auf die Versorgung von Kindern und Jugendlichen 
beschränken, sofern Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind. 

                                                
1 In Kraft getreten zum 23. Juli 2015 
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Ursprünglich sah die Bedarfsplanungs-Richtlinie eine Anstellung nur unter Psychologischen 
Psychotherapeuten einerseits und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten anderseits 
vor. Das regelte § 23l Nr. 1 BPL-RL in der Fassung vom 18. August 2011. Aufgrund einer 
Entscheidung des Bundessozialgerichtes aus dem Jahr 2012 sah der G-BA für diese 
Einschränkung jedoch keine Notwendigkeit mehr und gestattet fortan auch die gemeinsame 
Berufsausübung (vgl. die Tragenden Gründe zum Beschluss über eine Neufassung der 
Bedarfsplanungs-Richtlinie vom 20. Dezember 2012, S. 22). Das Bundessozialgericht hatte in 
seinem Urteil vom 15. August 2012, Az.: B 6 KA 48/11 R, festgestellt, dass Psychologische 
Psychotherapeuten mit einer Abrechnungsgenehmigung zur Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen ebenso wie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zur Behandlung von 
Kindern und Jugendlichen qualifiziert seien. Dies berücksichtigend hat der G-BA mit der 
Regelung in § 61 Nr. 1 Satz 1 BPL-RL die gegenseitige Anstellung zwischen Psychologischen 
Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ermöglicht; sofern 
Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind, ist eine Anstellung eines Psychologischen 
Psychotherapeuten bei einem Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten nur unter der 
Voraussetzung möglich, dass der angestellte Psychologische Psychotherapeut sich auf die 
Versorgung von Kindern und Jugendlichen beschränkt. 
b. Jobsharing nach § 41 Abs. 5 BPL-RL  
Schließen sich ein Psychologischer Psychotherapeut als Junior-Partner und ein Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut als Senior-Partner zum Jobsharing nach § 41 Abs. 5 BPL-RL 
zusammen, so kann der Psychologische Psychotherapeut nach der bisherigen Regelung auch 
ausschließlich Erwachsene behandeln, obwohl er sich auf Basis des Vertragsarztsitzes eines 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten an der Versorgung beteiligt. Anders als bei der 
Anstellung eines Psychologischen Psychotherapeuten in einer 
vertragspsychotherapeutischen Praxis eines Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten  
wurde für den Fall der Anordnung von Zulassungsbeschränkungen eine Beschränkung des 
Psychologischen Psychotherapeuten auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen nicht 
bestimmt, obwohl auch die Vorgängervorschrift zum Jobsharing (vgl. § 23h BPL-RL in der 
Fassung vom 18. August 2011) im Zuge der Neufassung der Bedarfsplanungs-Richtlinie  
durch Beschluss vom 20. Dezember 2012 auf die gemeinsame Berufsausübung ausgeweitet 
worden ist (vgl. die Tragenden Gründe zum Beschluss über eine Neufassung der 
Bedarfsplanungs-Richtlinie vom 20. Dezember 2012, S. 21). 
c. Anstellung im MVZ nach § 52 BPL-RL 
Für die Anstellung eines Psychologischen Psychotherapeuten in einem medizinischen 
Versorgungszentrum gelten dieselben Regelungen wie für das Jobsharing: Gemäß § 52 
Satz 1, 2. Halbsatz BPL-RL werden die Bestimmungen zum Jobsharing (§§ 40 bis 46) für die 
Anstellung von Psychotherapeuten in medizinischen Versorgungszentren entsprechend 
angewendet. Das bedeutet, ein Psychologischer Psychotherapeut, der in einem 
medizinischen Versorgungszentrum eine Anstellung anstrebt, muss sich im Falle der 
Anordnung von Zulassungsbeschränkungen nicht auf die Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen beschränken, selbst wenn das medizinische Versorgungszentrum nur aus 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten besteht. Das medizinische Versorgungszentrum, 
das nur aus fachgleichen Arztgruppen besteht, ist erst seit Inkrafttreten des GKV-VSG am 23. 
Juli 2015 zulässig, weshalb dieses Problem sich in der Vergangenheit nicht gestellt hat. 
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d. Beseitigung der Ungleichbehandlung 
Um die unter a. bis c. aufgeführte ungerechtfertigte Ungleichbehandlung zu beseitigen, wird 
die Regelung in § 41 Abs. 5 BPL-RL entsprechend angepasst. Damit erlangen die Regelungen 
zur Fachidentität von Psychologischen Psychotherapeuten mit einer 
Abrechnungsgenehmigung zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten für die Zulassung eines Jobsharings unter diesen 
Leistungserbringern für die Anstellung im medizinischen Versorgungszentrum unmittelbar 
Geltung, denn gemäß § 52 Satz 1, 2. Halbsatz BPL-RL werden die Bestimmungen zum 
Jobsharing (§§ 40 bis 46 BPL-RL) für die Anstellung von Psychotherapeuten in medizinischen 
Versorgungszentren entsprechend angewendet. Durch die Anpassung des § 41 Abs. 5 
BPL-RL müssen sich deshalb zukünftig auch Psychologische Psychotherapeuten, die eine 
Anstellung in einem medizinischen Versorgungszentrum anstreben, das nur aus Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten besteht, auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen 
beschränken. Von der Beschränkung nicht betroffen ist die Anstellung eines Psychologischen 
Psychotherapeuten in einem medizinischen Versorgungszentrum, in dem mindestens ein 
Psychologischer Psychotherapeut tätig ist. Entsprechend § 59 BPL-RL genügt die 
Übereinstimmung mit der Facharztkompetenz eines Vertragsarztes. 

3. Würdigung der Stellungnahmen 

3.1 Schriftliches Stellungnahmeverfahren nach § 91 Absatz 5 SGB V 
Die gesetzlich vorgesehenen Stellungnahmeverfahren nach § 91 Absatz 5 SGB V wurden in 
Verbindung mit dem 3. Abschnitt 1. Kapitel der VerfO durchgeführt. Das 
Stellungnahmeverfahren wurde am 9. September 2016 eingeleitet. Fristende war der 
13. Oktober 2016. 
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die eingeleiteten Stellungnahmeverfahren und 
die eingegangenen Stellungnahmen. 
 

Gesetzliche 
Grundlage 

Stellungnahmeberechtigte Eingang der 
Stellungnahme 

§ 91 
Absatz 5 
SGB V 

Bundesärztekammer (BÄK) und  Verzicht 

Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) 27.09.2016 

 
Der Inhalt der schriftlichen Stellungnahmen wurde in tabellarischer Form zusammengefasst 
und in fachlicher Diskussion im zuständigen Unterausschuss Bedarfsplanung beraten und 
ausgewertet (siehe Abschnitt 6 „Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens“). 

3.2 Mündliches Stellungnahmeverfahren nach § 91 Absatz 5 SGB V 
Die Bundespsychotherapeutenkammer hat auf eine mündliche Stellungnahme bzw. Anhörung 
verzichtet (siehe Anlage 3). 

4. Bürokratiekostenermittlung 

Durch die im Beschluss enthaltenen Regelungen entstehen keine Informationspflichten für 
Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer im Sinne Anlage II zum 1. Kapitel der VerfO. 
Daher entstehen auch keine Bürokratiekosten. 
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5. Verfahrensablauf 

Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 

09.09.2016 UA BPL Beratung der Ergebnisse der AG 

09.09.2016 UA BPL Beschluss zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens vor 
abschließender Entscheidung des G-BA (gemäß 1. Kapitel 
§ 10 VerfO) zur Umsetzung von weiteren gesetzlichen 
Beteiligungsrechten über eine Änderung der Bedarfsplanungs-
Richtlinie 

17.11.2016 UA BPL Auswertung der Stellungnahmen  

17.11.2016 UA BPL • Abschluss der vorbereitenden Beratungen 

• Beschluss der Beschlussunterlagen 
(Beschlussentwurf, Tragende Gründe) 

15.12.2016 G-BA Abschließende Beratungen und Beschluss über eine Änderung 
der Bedarfsplanungs-Richtlinie 

TT.MM.JJJJ  Mitteilung des Ergebnisses der gemäß § 94 Absatz 1 SGB V 
erforderlichen Prüfung des Bundesministeriums für 
Gesundheit/ Auflage 

TT.MM.JJJJ XY ggf. weitere Schritte gemäß VerfO soweit sie sich aus dem 
Prüfergebnis gemäß § 94 Absatz 1 SGB V des BMG ergeben 

TT.MM.JJJJ  Veröffentlichung im Bundesanzeiger 

TT.MM.JJJJ  Inkrafttreten 
 

 
Berlin, den 15. Dezember 2016 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 

6. Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens 

Das Stellungnahmeverfahren ist in folgenden Anlagen dokumentiert: 
Anlage 1 Beschlussentwurf zur Änderung der Änderung in § 41 Absatz 5  
Anlage 2 Tragende Gründe 
Anlage 3 Eingereichte Stellungnahmen/Schreiben der zur Stellungnahme berechtigten 

Organisationen 
Anlage 4 Zusammenfassung und Würdigung der schriftlichen Stellungnahmen gemäß 

§ 91 Absatz 5 SGB V 



Beschlussentwurf  

 

Stand: 09.09.2016 

des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung der Bedarfsplanungs-
Richtlinie: Änderung in § 41 Absatz 5 

Vom TT. Monat JJJJ 
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am TT. Monat JJJJ beschlossen, 
die Richtlinie über die Bedarfsplanung sowie die Maßstäbe zur Feststellung von 
Überversorgung und Unterversorgung in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Bedarfsplanungs-Richtlinie) in der Fassung vom 20. Dezember 2012 (BAnz AT 31.12.2012 
B 7), zuletzt geändert am TT. Monat 2016 (BAnz AT TT.MM.JJJJ B XX), wie folgt zu ändern: 
 
I. § 41 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 
„Bei Anordnung von Zulassungsbeschränkungen gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass 
ein Zusammenschluss eines Psychologischen Psychotherapeuten mit einem 
bereits zugelassenen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten nur bei 
Beschränkung des antragstellenden Psychologischen Psychotherapeuten auf die 
Versorgung von Kindern und Jugendlichen zulässig ist.“ 

b) Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 3. 
 
II. Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in 

Kraft. 
 
Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 
 

Berlin, den TT. Monat JJJJ 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 

Anlage 1 zu den Tragenden Gründen zur Änderung in § 41 Absatz 5 BPL-RL
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1. Rechtsgrundlage 

Der Gesetzgeber hat durch die §§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 9 und 101 SGB V dem G-BA die 
Befugnis zur Normkonkretisierung im Bereich der vertragsärztlichen Bedarfsplanung durch 
Erlass von Richtlinien übertragen. Der G-BA ist beauftragt, die erforderlichen Vorschriften für 
eine funktionsfähige und deren Sinn und Zweck verwirklichende Bedarfsplanung zu schaffen. 

2. Eckpunkte der Entscheidung  

Der Gesetzgeber hat mit der Änderung des § 101 Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 SGB V durch das 
Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VSG)1 
den G-BA beauftragt, die Regelungen in der Bedarfsplanungs-Richtlinie (BPL-RL) zur 
Zulassung zur gemeinsamen Berufsausübung von Ärzten bei Zulassungsbeschränkungen 
(Jobsharing) und zur Anstellung von Ärzten bei Zulassungsbeschränkungen (Anstellung mit 
Leistungsbegrenzung) im Hinblick auf Ausnahmereglungen zur Leistungsbegrenzung zu 
überarbeiten. Aufbauend auf der in der BPL-RL angelegten Regelungssystematik hat der 
G-BA das Nähere zu den Ausnahmereglungen zur Leistungsbegrenzung in den Regelungen 
zum Jobsharing (vgl. §§ 40 ff. BPL-RL) geregelt, auf die die Regelungen zur Anstellung mit 
Leistungsbegrenzung verweisen (vgl. §§ 58 ff. BPL-RL). 
Im Zuge der Überarbeitung der maßgeblichen Regelungen hat der G-BA eine 
Ungleichbehandlung von solchen Psychologischen Psychotherapeuten festgestellt, die in 
einer Anstellung mit Leistungsbegrenzung in einer Praxis tätig sind, und solchen, die im 
Wege des Jobsharings oder in Anstellung mit Leistungsbegrenzung in einem medizinischen 
Versorgungszentrum tätig sind. Ein Sachgrund, der die Ungleichbehandlung rechtfertigen 
könnte, ist nicht gegeben. Deshalb besteht Bedarf für eine Anpassung der Regelungen in 
§ 41 Abs. 5 BPL-RL (in der Fassung des Beschlusses des G-BA vom 16. Juni 2016), die das 
Nähere zur Fachidentität unter Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten als Voraussetzung für eine gemeinsame Berufsausübung 
und die Begründung von Anstellungsverhältnissen unter diesen Leistungserbringern regeln. 

2.1 Änderung in § 41 BPL-RL 

Bei den Änderungen der Jobsharing-Regelungen mit Beschluss vom 16. Juni 2016 hat sich 
gezeigt, dass Psychologische Psychotherapeuten, die sich mit einem Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten zusammenschließen, je nach Art des Zusammenschlusses 
ungleich behandelt werden. 
Während der Psychologische Psychotherapeut, der die Anstellung in einer 
vertragspsychotherapeutischen  Praxis eines Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
anstrebt, sich im Falle der Anordnung von Zulassungsbeschränkungen auf die Behandlung 
von Kindern und Jugendlichen beschränken muss (dazu 1.), gilt diese Beschränkung nicht 
für einen Psychologischen Psychotherapeuten, der sich mit einem Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten zum Jobsharing zusammenschließt (dazu b.) oder in einem 
medizinischen Versorgungszentrum tätig ist (dazu c.). Diese Ungleichbehandlung wird durch 
die Änderung beseitigt (dazu d.) 
 
a. Anstellung in einer Vertragsarztpraxis nach § 61 BPL-RL 
Bei der Anstellung in der vertragspsychotherapeutischen Praxis eines Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten gemäß § 61 BPL-RL muss sich ein Psychologischer 
Psychotherapeut nach § 61 Nr. 1 BPL-RL auf die Versorgung von Kindern und Jugendlichen 
beschränken, sofern Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind. 

                                                
1 In Kraft getreten zum 23. Juli 2015 
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Ursprünglich sah die Bedarfsplanungs-Richtlinie eine Anstellung nur unter Psychologischen 
Psychotherapeuten einerseits und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten anderseits 
vor. Das regelte § 23l Nr. 1 BPL-RL in der Fassung vom 18. August 2011. Aufgrund einer 
Entscheidung des Bundessozialgerichtes aus dem Jahr 2012 sah der G-BA für diese 
Einschränkung jedoch keine Notwendigkeit mehr und gestattet fortan auch die gemeinsame 
Berufsausübung (vgl. die Tragenden Gründe zum Beschluss über eine Neufassung der 
Bedarfsplanungs-Richtlinie vom 20. Dezember 2012, S. 22). Das Bundessozialgericht hatte 
in seinem Urteil vom 15. August 2012, Az.: B 6 KA 48/11 R, festgestellt, dass 
Psychologische Psychotherapeuten mit einer Abrechnungsgenehmigung zur Behandlung 
von Kindern und Jugendlichen ebenso wie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zur 
Behandlung von Kindern und Jugendlichen qualifiziert seien. Dies berücksichtigend hat der 
G-BA mit der Regelung in § 61 Nr. 1 Satz 1 BPL-RL die gegenseitige Anstellung zwischen 
Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
ermöglicht; sofern Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind, ist eine Anstellung eines 
Psychologischen Psychotherapeuten bei einem Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
nur unter der Voraussetzung möglich, dass der angestellte Psychologische Psychotherapeut 
sich auf die Versorgung von Kindern und Jugendlichen beschränkt. 
b. Jobsharing nach § 41 Abs. 5 BPL-RL  
Schließen sich ein Psychologischer Psychotherapeut als Junior-Partner und ein Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut als Senior-Partner zum Jobsharing nach § 41 Abs. 5 BPL-RL 
zusammen, so kann der Psychologische Psychotherapeut nach der bisherigen Regelung 
auch ausschließlich Erwachsene behandeln, obwohl er sich auf Basis des Vertragsarztsitzes 
eines Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten an der Versorgung beteiligt. Anders als 
bei der Anstellung eines Psychologischen Psychotherapeuten in einer 
vertragspsychotherapeutischen Praxis eines Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten  
wurde für den Fall der Anordnung von Zulassungsbeschränkungen eine Beschränkung des 
Psychologischen Psychotherapeuten auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen 
nicht bestimmt, obwohl auch die Vorgängervorschrift zum Jobsharing (vgl. § 23h BPL-RL in 
der Fassung vom 18. August 2011) im Zuge der Neufassung der Bedarfsplanungs-Richtlinie  
durch Beschluss vom 20. Dezember 2012 auf die gemeinsame Berufsausübung ausgeweitet 
worden ist (vgl. die Tragenden Gründe zum Beschluss über eine Neufassung der 
Bedarfsplanungs-Richtlinie vom 20. Dezember 2012, S. 21). 
c. Anstellung im MVZ nach § 52 BPL-RL 
Für die Anstellung eines Psychologischen Psychotherapeuten in einem medizinischen 
Versorgungszentrum gelten dieselben Regelungen wie für das Jobsharing: Gemäß § 52 
Satz 1, 2. Halbsatz BPL-RL werden die Bestimmungen zum Jobsharing (§§ 40 bis 46) für die 
Anstellung von Psychotherapeuten in medizinischen Versorgungszentren entsprechend 
angewendet. Das bedeutet, ein Psychologischer Psychotherapeut, der in einem 
medizinischen Versorgungszentrum eine Anstellung anstrebt, muss sich im Falle der 
Anordnung von Zulassungsbeschränkungen nicht auf die Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen beschränken, selbst wenn das medizinische Versorgungszentrum nur aus 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten besteht. Das medizinische 
Versorgungszentrum, das nur aus fachgleichen Arztgruppen besteht, ist erst seit Inkrafttreten 
des GKV-VSG am 23. Juli 2015 zulässig, weshalb dieses Problem sich in der Vergangenheit 
nicht gestellt hat. 
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d. Beseitigung der Ungleichbehandlung 
Um die unter a. bis c. aufgeführte ungerechtfertigte Ungleichbehandlung zu beseitigen, wird 
die Regelung in § 41 Abs. 5 BPL-RL entsprechend angepasst. Damit erlangen die 
Regelungen zur Fachidentität von Psychologischen Psychotherapeuten mit einer 
Abrechnungsgenehmigung zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten für die Zulassung eines Jobsharings unter diesen 
Leistungserbringern für die Anstellung im medizinischen Versorgungszentrum unmittelbar 
Geltung, denn gemäß § 52 Satz 1, 2. Halbsatz BPL-RL werden die Bestimmungen zum 
Jobsharing (§§ 40 bis 46 BPL-RL) für die Anstellung von Psychotherapeuten in 
medizinischen Versorgungszentren entsprechend angewendet. Durch die Anpassung des 
§ 41 Abs. 5 BPL-RL müssen sich deshalb zukünftig auch Psychologische 
Psychotherapeuten, die eine Anstellung in einem medizinischen Versorgungszentrum 
anstreben, das nur aus Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten besteht, auf die 
Behandlung von Kindern und Jugendlichen beschränken. Von der Beschränkung nicht 
betroffen ist die Anstellung eines Psychologischen Psychotherapeuten in einem 
medizinischen Versorgungszentrum, in dem mindestens ein Psychologischer 
Psychotherapeut tätig ist. Entsprechend § 59 BPL-RL genügt die Übereinstimmung mit der 
Facharztkompetenz eines Vertragsarztes. 

3. Würdigung der Stellungnahmen 

[Ergänzung nach Auswertung der Stellungnahmen] 

4. Bürokratiekostenermittlung 

Durch die im Beschluss enthaltenen Regelungen entstehen keine Informationspflichten für 
Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer im Sinne Anlage II zum 1. Kapitel der VerfO. 
Daher entstehen auch keine Bürokratiekosten. 

5. Verfahrensablauf 

Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 

09.09.2016 UA BPL Beratung der Ergebnisse der AG 

09.09.2016 UA BPL Beschluss zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens vor 
abschließender Entscheidung des G-BA (gemäß 1. Kapitel 
§ 10 VerfO) zur Umsetzung von weiteren gesetzlichen 
Beteiligungsrechten über eine Änderung der Bedarfsplanungs-
Richtlinie 

TT.MM.JJJJ UA BPL Auswertung der Stellungnahmen  

TT.MM.JJJJ UA BPL Anhörung 

TT.MM.JJJJ UA BPL • Abschluss der vorbereitenden Beratungen 

• Beschluss der Beschlussunterlagen 
(Beschlussentwurf, Tragende Gründe) 

TT.MM.JJJJ G-BA Abschließende Beratungen und Beschluss über eine 
Änderung der Bedarfsplanungs-Richtlinie 

TT.MM.JJJJ  Mitteilung des Ergebnisses der gemäß § 94 Absatz 1 SGB V 
erforderlichen Prüfung des Bundesministeriums für 
Gesundheit/ Auflage 
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Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 

TT.MM.JJJJ XY ggf. weitere Schritte gemäß VerfO soweit sie sich aus dem 
Prüfergebnis gemäß § 94 Absatz 1 SGB V des BMG ergeben 

TT.MM.JJJJ  Veröffentlichung im Bundesanzeiger 

TT.MM.JJJJ  Inkrafttreten 
 

 
Berlin, den TT. Monat JJJJ 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 

6. Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens 

[Ergänzung nach Auswertung der Stellungnahmen] 
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I. Keine Gleichbehandlung geboten 

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass eine Gleichbehandlung zwischen der Frage der 

Anstellung und der des Jobsharing nicht geboten ist. Wäre dies der Fall, dann wäre 

die Richtlinie in ihrer bisherigen Fassung rechtswidrig. Dass dem nicht so ist, zeigt 

bereits der Umstand, dass das Bundesministerium für Gesundheit die Richtlinie in ihrer 

derzeitigen Fassung nicht beanstandet hat.  

 

Darüber hinaus besteht ein Unterschied zwischen Anstellung und Jobsharing. Bei der 

Anstellung rechnet der anstellende Psychotherapeut die Leistung nicht nur als seine 

Leistung gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung ab, sondern hat diese auch zu 

verantworten. Insofern ist eine Abrechnung von Leistungen für erwachsene Patienten 

durch einen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, der einen Psychologischen 

Psychotherapeuten anstellt, nicht unproblematisch. Dies gilt bei zwei gleichberechtig-

ten Jobsharern nicht. Hier verantworten beide die Leistungen, nicht einer allein. Darin 

liegt ein Unterschied zwischen beiden Sachverhalten, der eine unterschiedliche Be-

handlung rechtfertigt.  

 

Ob der Umstand, dass der angestellte Arzt oder Psychotherapeut seine Leistungen im 

Innenverhältnis nicht als gleichberechtigter Partner erbringt, sondern als Angestellter, 

der Weisungen zu befolgen hat, eine Beschränkung im Falle der Anstellung zwingend 

erforderlich macht, kann dahinstehen.  

 

II. Keine Ermächtigung für eine Einschränkung der Leistungsart 

Der Gesetzgeber hat – anders als die Einleitung zu den Beschlüssen des G-BA nahe-

legt – nicht allgemein zur Normkonkretisierung ermächtigt. Vielmehr enthält das 

SGB V einzelne Ermächtigungsgrundlagen zum Erlass untergesetzlicher Normen, aus 

denen jeweils Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ermächtigung hervorgehen muss, Arti-

kel 80 GG analog. Ermächtigungsgrundlage hier ist § 101 Absatz 1 Nummer 4 SGB V.  

 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat unter dem Stichwort „Fachidentität“ geregelt, 

welche Fachärzte und Psychotherapeuten sich zusammenschließen können. Danach 

Anlage 3 zu den Tragenden Gründen zur Änderung in § 41 Absatz 5 BPL-RL



Stellungnahme 
 

Seite 4 von 5 

können sich Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsy-

chotherapeuten zusammenschließen, was im Übrigen auch nach der Rechtsprechung 

geboten ist. Die Ermächtigungsgrundlage sieht keine Ermächtigung vor, die Fachiden-

tität anhand einer Verpflichtung zu beurteilen. Vielmehr hängt diese allein von der 

Facharztbezeichnung ab. Eine Verpflichtung sieht das Gesetz nur in Bezug darauf vor, 

den bisherigen Praxisumfang nicht wesentlich zu überschreiten, wobei nach § 101 Ab-

satz 1 Nummer 6 wiederum Ausnahmen für Praxen mit unterdurchschnittlichem Pra-

xisumfang vorzusehen sind.  

 

Der Aspekt der Facharztbezeichnung bzw. der Fachidentität betrifft die Art der Leis-

tung, wohingegen Praxisumfang die Menge der Leistungen betrifft. Das Gesetz sieht 

keine Regelung vor, wonach sich Leistungserbringer verpflichten, eine bestimmte Art 

von Leistungen nicht zu erbringen. Eine unerwünschte Leistungsausweitung wird be-

reits durch die Verpflichtung ausgeschlossen, den bisherigen Praxisumfang nicht we-

sentlich zu überschreiten. Der G-BA ist somit nicht zu einer Regelung ermächtigt, wo-

nach eine Verpflichtung zur Behandlung einer Patientengruppe zu verlangen ist. Je-

denfalls ist ein solche Regelung nicht geboten.  

 

Der G-BA sieht bei Fragen der Fachidentität bisher nur zur Frage der Zuordnung zur 

hausärztlichen oder fachärztlichen Versorgung eine Erklärung vor. Anknüpfungspunkt 

hierfür dürfte die vom Gesetzgeber selbst getroffene Unterscheidung der Versorgungs-

bereiche sein. Eine solche Unterscheidung hat der Gesetzgeber in Bezug auf Psycho-

therapie nicht getroffen, sondern im Gegenteil in § 101 Absatz 1 Nummer 4 SGB V 

eine einheitliche Bedarfsplanungsgruppe für vollständig oder überwiegend psychothe-

rapeutisch tätige Ärzte, Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeuten vorgeschrieben. Auch unter diesem Aspekt würde es der 

Wertung des Gesetzgebers widersprechen, von einer unterschiedlichen Fachidentität 

dieser Leistungserbringer auszugehen. Eine Ermächtigung zu einer Regelung, über 

die Fachidentität hinaus eine weitere Verpflichtung zur Art der Leistung zu verlangen, 

sieht das Gesetz – wie bereits ausgeführt – aber nicht vor.  

 

Die BPtK spricht sich dafür aus, von dem Beschluss Abstand zu nehmen, und 

regt eine grundsätzliche Überarbeitung der Regeln von Anstellung und Jobsha-
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ring an. Insbesondere ist unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung ein Jobsha-

ring zwischen psychotherapeutisch tätigen Ärzten und Psychotherapeuten zu ermög-

lichen. Anknüpfungspunkt bei der Fachidentität ist hier „Psychotherapie“ als Teil der 

Facharztbezeichnung. 
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Von: J.Gerhardt (BPtK)
An: Janiec, Patrick
Cc: J.Schopohl (BPtK)
Thema: Änderungen der BPL-RL | Anhörungen am 28.11.2016
Datum: Dienstag, 11. Oktober 2016 12:31:38
Anlagen: SN-Anschreiben BPtK_BPL-RL_Änderungen_2016-09-15.pdf

SN-Anlagen_BPL-RL_Änderungen_2016-09-15.zip
Dringlichkeit: Hoch

Sehr geehrter Herr Janiec,
 
im Nachgang zur Übersendung unserer Stellungnahmen am 27.09.2016 teilen wir Ihnen mit, dass
die Bundespsychotherapeutenkammer auf ihr mündliches Anhörungsrecht verzichten möchte.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Judith Gerhardt
 
- -

Judith Gerhardt
Assistentin der Geschäftsführung
Bachelor Professional for the Social Sector and Healthcare (CCI)
Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)
Klosterstraße 64
10179 Berlin
 
Tel.: 030 278785-13
Fax: 030 278785-44
E-Mail: gerhardt@bptk.de 
Website: www.bptk.de
 

P Papier sparen! Muss diese E-Mail wirklich ausgedruckt werden?

 
 
 

Von: Janiec, Patrick [mailto:patrick.janiec@g-ba.de] 
Gesendet: Donnerstag, 15. September 2016 12:05
An: 'info@bptk.de'; 'tophoven@bptk.de'
Cc: bedarfsplanung <bedarfsplanung@g-ba.de>
Betreff: BPtK | Änderungen der BPL-RL | Bitte um Stellungnahme(n) 
Priorität: Hoch
 
Sehr geehrte Frau Dr. Tophoven,
 
als Anlagen erhalten Sie Beschlussentwürfe sowie die jeweiligen Tragenden Gründe
für Änderungen der Bedarfsplanungs-Richtlinie:

·         Änderung in § 4 – Verweis auf Anlage 1
·         Änderung der Anlagen 3.1 und 3.3
·         Änderung in § 41 Absatz 5,

welche Sie zusätzlich auf dem Postweg erreichen werden.
 
Wir bitten Sie, hierzu Ihre Stellungnahme(n) gemäß § 91 Absatz 5 SGB V abzugeben.
 

Anlage 3 zu den Tragenden Gründen zur Änderung in § 41 Absatz 5 BPL-RL

mailto:Gerhardt@bptk.de
mailto:patrick.janiec@g-ba.de
mailto:Schopohl@bptk.de
mailto:gerhardt@bptk.de
http://www.bptk.de/
mailto:patrick.janiec@g-ba.de
mailto:bedarfsplanung@g-ba.de



 
 


Der Gemeinsame Bundesausschuss ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts nach § 91 SGB V. Er wird gebildet von: 
Deutsche Krankenhausgesellschaft, Berlin . GKV Spitzenverband, Berlin . 


Kassenärztliche Bundesvereinigung, Berlin. Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, Köln 


Stellungnahmerecht gemäß § 91 Absatz 5 SGB V der Bundespsychotherapeuten-
kammer 
hier: Änderungen der Bedarfsplanungs-Richtlinie (BPL-RL): 


• Änderung in § 4 – Verweis auf Anlage 1 
• Änderung der Anlagen 3.1 und 3.3 
• Änderung in § 41 Absatz 5 


 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Tophoven, 
 
vor der abschließenden Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist 
gemäß § 91 Absatz 5 SGB V der Bundespsychotherapeutenkammer Gelegenheit zur Abga-
be einer Stellungnahme zu geben. Der Unterausschuss Bedarfsplanung (UA BPL) des G-BA 
hat seine Beratungen zu den o.g. Änderungen der BPL-RL weitestgehend abgeschlossen. 
 
Gemäß dem Beschluss des UA BPL vom 9. September 2016 wird hiermit der Bundespsycho-
therapeutenkammer Gelegenheit zur Abgabe von schriftlichen Stellungnahmen zu den oben 
bezeichneten Änderungen der BPL-RL gegeben. 
 
Prüfgegenstand der Stellungnahmeverfahren ist der jeweilige Beschlussentwurf zu den o.g. 
Änderungen der BPL-RL (siehe Anlage 1, 4 und 7). 
 
Die Tragenden Gründe (Anlage 2, 5 und 8) dienen der Beschlussbegründung und der Darstel-
lung des Beratungsverfahrens im G-BA. Sie werden unterstützend für die Prüfung der Be-
schlussentwürfe zur Verfügung gestellt. Die vollständige BPL-RL sowie weitere Informationen 
dazu können Sie auf unserer Homepage unter http://www.g-
ba.de/informationen/richtlinien/4/ abrufen. 
  


Bundespsychotherapeutenkammer 
Frau Dr. Christa Tophoven 
Klosterstraße 64 
10179 Berlin 
 
nachrichtlich 


• Vorsitzender des 
Unterausschusses Bedarfsplanung 


• Sprecherinnen und Sprecher im Unteraus-
schuss Bedarfsplanung 
 


per E-Mail am 15. September 2016 an 
tophoven@bptk.de und 
info@bptk.de 


Gemeinsamer Bundesausschuss, Postfach 12 06 06, 10596 Berlin 


gemäß § 91 SGB V 
Unterausschuss 
Bedarfsplanung 


Besuchsadresse: 
Wegelystraße 8 
10623 Berlin 


Ansprechpartner/in: 
Dirk Hollstein 
Abteilung Methodenbewertung & 
veranlasste Leistungen 


Telefon: 
030 275838-442 


Telefax: 
030 275838-405 


E-Mail: 
Dirk.hollstein@g-ba.de 


Internet: 
www.g-ba.de 


Unser Zeichen: 
DHO/Jan 


Datum: 
15. September 2016 



http://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/4/

http://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/4/

mailto:tophoven@bptk.de

mailto:info@bptk.de

http://www.g-ba.de/
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Die Stellungnahme kann spätestens bis zum 
 


13. Oktober 2016, 12 Uhr 
 
unter Verwendung der beiliegenden Formulare (Anlage 3, 6 und 9) abgegeben werden. 
 
Die Stellungnahme(n) soll(en) in elektronisch kopierfähiger Form fristgerecht an die E-Mail-
Adresse bedarfsplanung@g-ba.de übermittelt werden. Sie werden gebeten, sich zu verge-
wissern, dass Ihre E-Mail die Geschäftsstelle des G-BA tatsächlich erreicht hat. 
Falls eine Übersendung per E-Mail nicht möglich ist, wird um Zusendung der Stellungnah-
me(n) auf einem elektronischen Datenträger (ohne Kopierschutz) an die folgende Postadres-
se gebeten: Gemeinsamer Bundesausschuss, Abt. M-VL, Postfach 12 06 06, 10596 Berlin. 
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die beigefügten Dokumente vertraulich behandelt wer-
den müssen und dass die abgegebene Stellungnahme(n) im Rahmen der Tragenden Gründe 
veröffentlicht werden kann. 
 
Erklärung zur Anhörung 
Gemäß § 91 Absatz 9 SGB V ist jedem, der gesetzlich berechtigt ist, zu einem Beschluss des 
Gemeinsamen Bundesausschusses Stellung zu nehmen, soweit er eine schriftliche Stellung-
nahme abgegeben hat, in der Regel auch Gelegenheit zu einer mündlichen Stellungnahme zu 
geben. Die mündliche Anhörung dient in erster Linie dazu, die sich aus der schriftlichen Stel-
lungnahme ergebenden Fragen zu klären und neuere Erkenntnisse, die sich zeitlich nach Ab-
schluss des schriftlichen Stellungnahmeverfahrens ergeben haben, einzubringen. Für diese 
Stellungnahmeverfahren werden Anhörungen am 28. November 2016, um 11 Uhr, in den 
Räumlichkeiten des Gemeinsamen Bundesausschusses vorgesehen.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
i.A. Dirk Hollstein 
stellv. Abteilungsleiter Methodenbewertung/Veranlasste Leistungen 
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Beschlussentwurf  



 



Stand: 09.09.2016 



des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung der Bedarfsplanungs-
Richtlinie: Änderung der Anlagen 3.1 und 3.3 



Vom TT. Monat JJJJ 



Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am TT. Monat JJJJ beschlossen, 
die Richtlinie über die Bedarfsplanung sowie die Maßstäbe zur Feststellung von 
Überversorgung und Unterversorgung in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Bedarfsplanungs-Richtlinie) in der Fassung vom 20. Dezember 2012 (BAnz AT 31.12.2012 
B 7), zuletzt geändert am TT. Monat 2016 (BAnz AT TT.MM.JJJJ B XX), wie folgt zu ändern: 



 



I. Anlage 3.1 wird wie folgt geändert: 



a) In dem Textteil nach der Überschrift wird die Angabe „31. Dezember 2010“ ersetzt 
durch die Angabe „31. Dezember 2014“. 



b) Nach der letzten Tabelle werden folgende zwei Tabellen angefügt: 



„Mittelbereiche, die aufgrund der Trennung an der KV-Grenze neu entstehen: 



MBKey MBName MBKey MBName 
2100000 Geesthacht_SH 2400000 Bremen_HB 



2200000 Hamburg_HH  2400001 Bremerhaven_HB 



2300000 Geesthacht_NS 2300001 Hamburg_NS 



2300002 Bremen_NS 2300003 Bremerhaven_NS 



Mittelbereiche in weiterer Abweichung zur BBSR-Abgrenzung: 



MBKey MBName MBKey MBName 



2300004 Lüneburg exkl. 
Amt Neuhaus 3300000 Hagenow inkl. Amt Neuhaus 



 „ 



II. Anlage 3.3 wird wie folgt geändert: 



c) In dem Textteil nach der Überschrift wird die Angabe „31. Dezember 20091“ ersetzt 
durch die Angabe „31. Dezember 2014“. 



d) Die Tabelle wird durch folgende Tabelle ersetzt: „ 
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KV_Schlüssel KV_NAME ROR_Schlüssel ROR_Name Kreisschlüssel Kreis_Name 



1 Schleswig-Holstein 101 Schleswig-Holstein Mitte 1002 Kiel 
1 Schleswig-Holstein 101 Schleswig-Holstein Mitte 1004 Neumünster 
1 Schleswig-Holstein 101 Schleswig-Holstein Mitte 1057 Plön 
1 Schleswig-Holstein 101 Schleswig-Holstein Mitte 1058 Rendsburg-Eckernförde 
1 Schleswig-Holstein 102 Schleswig-Holstein Nord 1001 Flensburg 
1 Schleswig-Holstein 102 Schleswig-Holstein Nord 1054 Nordfriesland 
1 Schleswig-Holstein 102 Schleswig-Holstein Nord 1059 Schleswig-Flensburg 
1 Schleswig-Holstein 103 Schleswig-Holstein Ost 1003 Lübeck 
1 Schleswig-Holstein 103 Schleswig-Holstein Ost 1055 Ostholstein 
1 Schleswig-Holstein 104 Schleswig-Holstein Süd 1053 Herzogtum Lauenburg 
1 Schleswig-Holstein 104 Schleswig-Holstein Süd 1056 Pinneberg 
1 Schleswig-Holstein 104 Schleswig-Holstein Süd 1060 Segeberg 
1 Schleswig-Holstein 104 Schleswig-Holstein Süd 1062 Stormarn 
1 Schleswig-Holstein 105 Schleswig-Holstein Süd-West 1051 Dithmarschen 
1 Schleswig-Holstein 105 Schleswig-Holstein Süd-West 1061 Steinburg 
2 Hamburg 201 Hamburg 2000 Hamburg 
3 Bremen 24000 Bremerhaven_HB1 4012 Bremerhaven 
3 Bremen 401 Bremen 4011 Bremen 



17 Niedersachsen 301 Braunschweig 3101 Braunschweig 
17 Niedersachsen 301 Braunschweig 3102 Salzgitter 
17 Niedersachsen 301 Braunschweig 3103 Wolfsburg 
17 Niedersachsen 301 Braunschweig 3151 Gifhorn 
17 Niedersachsen 301 Braunschweig 3153 Goslar 
17 Niedersachsen 301 Braunschweig 3154 Helmstedt 
17 Niedersachsen 301 Braunschweig 3157 Peine 
17 Niedersachsen 301 Braunschweig 3158 Wolfenbüttel 
17 Niedersachsen 302 Bremen-Umland 3251 Diepholz 
17 Niedersachsen 302 Bremen-Umland 3356 Osterholz 
17 Niedersachsen 302 Bremen-Umland 3361 Verden 
17 Niedersachsen 302 Bremen-Umland 3401 Delmenhorst 
17 Niedersachsen 23000 Bremerhaven_NS1 3352 Cuxhaven 
17 Niedersachsen 23000 Bremerhaven_NS1 3461 Wesermarsch 



                                                
1 Die Raumordnungsregion Bremerhaven wurde aufgeteilt in die Bereiche Bremerhaven-Niedersachsen und Bremerhaven-Bremen. 
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KV_Schlüssel KV_NAME ROR_Schlüssel ROR_Name Kreisschlüssel Kreis_Name 



17 Niedersachsen 304 Emsland 3454 Emsland 
17 Niedersachsen 304 Emsland 3456 Grafschaft Bentheim 
17 Niedersachsen 305 Göttingen 3152 Göttingen 
17 Niedersachsen 305 Göttingen 3155 Northeim 
17 Niedersachsen 305 Göttingen 3156 Osterode 
17 Niedersachsen 305 Göttingen 3255 Holzminden 
17 Niedersachsen 306 Hamburg-Umland-Süd 3353 Harburg 
17 Niedersachsen 306 Hamburg-Umland-Süd 3357 Rotenburg 
17 Niedersachsen 306 Hamburg-Umland-Süd 3359 Stade 
17 Niedersachsen 307 Hannover 3241 Region Hannover 
17 Niedersachsen 307 Hannover 3256 Nienburg 
17 Niedersachsen 307 Hannover 3257 Schaumburg 
17 Niedersachsen 308 Hildesheim 3252 Hameln-Pyrmont 
17 Niedersachsen 308 Hildesheim 3254 Hildesheim 
17 Niedersachsen 23001 Lüneburg2 3354 Lüchow-Dannenberg 
17 Niedersachsen 23001 Lüneburg2 3355 Lüneburg2 
17 Niedersachsen 23001 Lüneburg2 3360 Uelzen 
17 Niedersachsen 310 Oldenburg 3403 Oldenburg 
17 Niedersachsen 310 Oldenburg 3451 Ammerland 
17 Niedersachsen 310 Oldenburg 3453 Cloppenburg 
17 Niedersachsen 310 Oldenburg 3458 Oldenburg 
17 Niedersachsen 311 Osnabrück 3404 Osnabrück 
17 Niedersachsen 311 Osnabrück 3459 Osnabrück 
17 Niedersachsen 311 Osnabrück 3460 Vechta 
17 Niedersachsen 312 Ost-Friesland 3402 Emden 
17 Niedersachsen 312 Ost-Friesland 3405 Wilhelmshaven 
17 Niedersachsen 312 Ost-Friesland 3452 Aurich 
17 Niedersachsen 312 Ost-Friesland 3455 Friesland 
17 Niedersachsen 312 Ost-Friesland 3457 Leer 
17 Niedersachsen 312 Ost-Friesland 3462 Wittmund 
17 Niedersachsen 313 Südheide 3351 Celle 
17 Niedersachsen 313 Südheide 3358 Heidekreis 



                                                
2 exkl. Amt Neuhaus 
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KV_Schlüssel KV_NAME ROR_Schlüssel ROR_Name Kreisschlüssel Kreis_Name 



20 Westfalen-Lippe 502 Arnsberg 5958 Hochsauerlandkreis 
20 Westfalen-Lippe 502 Arnsberg 5974 Soest 
20 Westfalen-Lippe 503 Bielefeld 5711 Bielefeld 
20 Westfalen-Lippe 503 Bielefeld 5754 Gütersloh 
20 Westfalen-Lippe 503 Bielefeld 5758 Herford 
20 Westfalen-Lippe 503 Bielefeld 5766 Lippe 
20 Westfalen-Lippe 503 Bielefeld 5770 Minden-Lübbecke 
20 Westfalen-Lippe 504 Bochum/Hagen 5911 Bochum 
20 Westfalen-Lippe 504 Bochum/Hagen 5914 Hagen 
20 Westfalen-Lippe 504 Bochum/Hagen 5916 Herne 
20 Westfalen-Lippe 504 Bochum/Hagen 5954 Ennepe-Ruhr-Kreis 
20 Westfalen-Lippe 504 Bochum/Hagen 5962 Märkischer Kreis 
20 Westfalen-Lippe 506 Dortmund 5913 Dortmund 
20 Westfalen-Lippe 506 Dortmund 5915 Hamm 
20 Westfalen-Lippe 506 Dortmund 5978 Unna 
20 Westfalen-Lippe 509 Emscher-Lippe 5512 Bottrop 
20 Westfalen-Lippe 509 Emscher-Lippe 5513 Gelsenkirchen 
20 Westfalen-Lippe 509 Emscher-Lippe 5562 Recklinghausen 
20 Westfalen-Lippe 511 Münster 5515 Münster 
20 Westfalen-Lippe 511 Münster 5554 Borken 
20 Westfalen-Lippe 511 Münster 5558 Coesfeld 
20 Westfalen-Lippe 511 Münster 5566 Steinfurt 
20 Westfalen-Lippe 511 Münster 5570 Warendorf 
20 Westfalen-Lippe 512 Paderborn 5762 Höxter 
20 Westfalen-Lippe 512 Paderborn 5774 Paderborn 
20 Westfalen-Lippe 513 Siegen 5966 Olpe 
20 Westfalen-Lippe 513 Siegen 5970 Siegen-Wittgenstein 
38 Nordrhein 501 Aachen 5334 Städteregion Aachen 
38 Nordrhein 501 Aachen 5358 Düren 
38 Nordrhein 501 Aachen 5366 Euskirchen 
38 Nordrhein 501 Aachen 5370 Heinsberg 
38 Nordrhein 505 Bonn 5314 Bonn 
38 Nordrhein 505 Bonn 5382 Rhein-Sieg-Kreis 
38 Nordrhein 507 Duisburg/Essen 5112 Duisburg 
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KV_Schlüssel KV_NAME ROR_Schlüssel ROR_Name Kreisschlüssel Kreis_Name 



38 Nordrhein 507 Duisburg/Essen 5113 Essen 
38 Nordrhein 507 Duisburg/Essen 5117 Mülheim a.d.R. 
38 Nordrhein 507 Duisburg/Essen 5119 Oberhausen 
38 Nordrhein 507 Duisburg/Essen 5154 Kleve 
38 Nordrhein 507 Duisburg/Essen 5170 Wesel 
38 Nordrhein 508 Düsseldorf 5111 Düsseldorf 
38 Nordrhein 508 Düsseldorf 5114 Krefeld 
38 Nordrhein 508 Düsseldorf 5116 Mönchengladbach 
38 Nordrhein 508 Düsseldorf 5120 Remscheid 
38 Nordrhein 508 Düsseldorf 5122 Solingen 
38 Nordrhein 508 Düsseldorf 5124 Wuppertal 
38 Nordrhein 508 Düsseldorf 5158 Mettmann 
38 Nordrhein 508 Düsseldorf 5162 Rhein-Kreis Neuss 
38 Nordrhein 508 Düsseldorf 5166 Viersen 
38 Nordrhein 510 Köln 5315 Köln 
38 Nordrhein 510 Köln 5316 Leverkusen 
38 Nordrhein 510 Köln 5362 Rhein-Erft-Kreis 
38 Nordrhein 510 Köln 5374 Oberbergischer Kreis 
38 Nordrhein 510 Köln 5378 Rheinisch-Bergischer Kreis 
46 Hessen 601 Mittelhessen 6531 Gießen 
46 Hessen 601 Mittelhessen 6532 Lahn-Dill-Kreis 
46 Hessen 601 Mittelhessen 6533 Limburg-Weilburg 
46 Hessen 601 Mittelhessen 6534 Marburg-Biedenkopf 
46 Hessen 601 Mittelhessen 6535 Vogelsbergkreis 
46 Hessen 602 Nordhessen 6611 Kassel 
46 Hessen 602 Nordhessen 6633 Kassel 
46 Hessen 602 Nordhessen 6634 Schwalm-Eder-Kreis 
46 Hessen 602 Nordhessen 6635 Waldeck-Frankenberg 
46 Hessen 602 Nordhessen 6636 Werra-Meißner-Kreis 
46 Hessen 603 Osthessen 6631 Fulda 
46 Hessen 603 Osthessen 6632 Hersfeld-Rotenburg 
46 Hessen 604 Rhein-Main 6412 Frankfurt a.M. 
46 Hessen 604 Rhein-Main 6413 Offenbach a.M. 
46 Hessen 604 Rhein-Main 6414 Wiesbaden 
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KV_Schlüssel KV_NAME ROR_Schlüssel ROR_Name Kreisschlüssel Kreis_Name 



46 Hessen 604 Rhein-Main 6434 Hochtaunuskreis 
46 Hessen 604 Rhein-Main 6435 Main-Kinzig-Kreis 
46 Hessen 604 Rhein-Main 6436 Main-Taunus-Kreis 
46 Hessen 604 Rhein-Main 6438 Offenbach 
46 Hessen 604 Rhein-Main 6439 Rheingau-Taunus-Kreis 
46 Hessen 604 Rhein-Main 6440 Wetteraukreis 
46 Hessen 605 Starkenburg 6411 Darmstadt 
46 Hessen 605 Starkenburg 6431 Bergstraße 
46 Hessen 605 Starkenburg 6432 Darmstadt-Dieburg 
46 Hessen 605 Starkenburg 6433 Groß-Gerau 
46 Hessen 605 Starkenburg 6437 Odenwaldkreis 
51 Rheinland-Pfalz 701 Mittelrhein-Westerwald 7111 Koblenz 
51 Rheinland-Pfalz 701 Mittelrhein-Westerwald 7131 Ahrweiler 
51 Rheinland-Pfalz 701 Mittelrhein-Westerwald 7132 Altenkirchen 
51 Rheinland-Pfalz 701 Mittelrhein-Westerwald 7135 Cochem-Zell 
51 Rheinland-Pfalz 701 Mittelrhein-Westerwald 7137 Mayen-Koblenz 
51 Rheinland-Pfalz 701 Mittelrhein-Westerwald 7138 Neuwied 
51 Rheinland-Pfalz 701 Mittelrhein-Westerwald 7140 Rhein-Hunsrück-Kreis 
51 Rheinland-Pfalz 701 Mittelrhein-Westerwald 7141 Rhein-Lahn-Kreis 
51 Rheinland-Pfalz 701 Mittelrhein-Westerwald 7143 Westerwaldkreis 
51 Rheinland-Pfalz 702 Rheinhessen-Nahe 7133 Bad Kreuznach 
51 Rheinland-Pfalz 702 Rheinhessen-Nahe 7134 Birkenfeld 
51 Rheinland-Pfalz 702 Rheinhessen-Nahe 7315 Mainz 
51 Rheinland-Pfalz 702 Rheinhessen-Nahe 7319 Worms 
51 Rheinland-Pfalz 702 Rheinhessen-Nahe 7331 Alzey-Worms 
51 Rheinland-Pfalz 702 Rheinhessen-Nahe 7339 Mainz-Bingen 
51 Rheinland-Pfalz 703 Rheinpfalz 7311 Frankenthal 
51 Rheinland-Pfalz 703 Rheinpfalz 7313 Landau i.d.P. 
51 Rheinland-Pfalz 703 Rheinpfalz 7314 Ludwigshafen 
51 Rheinland-Pfalz 703 Rheinpfalz 7316 Neustadt an der Weinstraße 
51 Rheinland-Pfalz 703 Rheinpfalz 7318 Speyer 
51 Rheinland-Pfalz 703 Rheinpfalz 7332 Bad Dürkheim 
51 Rheinland-Pfalz 703 Rheinpfalz 7334 Germersheim 
51 Rheinland-Pfalz 703 Rheinpfalz 7337 Südliche Weinstraße 
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KV_Schlüssel KV_NAME ROR_Schlüssel ROR_Name Kreisschlüssel Kreis_Name 



51 Rheinland-Pfalz 703 Rheinpfalz 7338 Rhein-Pfalz-Kreis 
51 Rheinland-Pfalz 704 Trier 7211 Trier 
51 Rheinland-Pfalz 704 Trier 7231 Bernkastel-Wittlich 
51 Rheinland-Pfalz 704 Trier 7232 Eifelkreis Bitburg-Prüm 
51 Rheinland-Pfalz 704 Trier 7233 Vulkaneifel 
51 Rheinland-Pfalz 704 Trier 7235 Trier-Saarburg 
51 Rheinland-Pfalz 705 Westpfalz 7312 Kaiserslautern 
51 Rheinland-Pfalz 705 Westpfalz 7317 Pirmasens 
51 Rheinland-Pfalz 705 Westpfalz 7320 Zweibrücken 
51 Rheinland-Pfalz 705 Westpfalz 7333 Donnersbergkreis 
51 Rheinland-Pfalz 705 Westpfalz 7335 Kaiserslautern 
51 Rheinland-Pfalz 705 Westpfalz 7336 Kusel 
51 Rheinland-Pfalz 705 Westpfalz 7340 Südwestpfalz 
52 Baden-Württemberg 801 Bodensee-Oberschwaben 8435 Bodenseekreis 
52 Baden-Württemberg 801 Bodensee-Oberschwaben 8436 Ravensburg 
52 Baden-Württemberg 801 Bodensee-Oberschwaben 8437 Sigmaringen 
52 Baden-Württemberg 802 Donau-Iller (BW) 8421 Ulm 
52 Baden-Württemberg 802 Donau-Iller (BW) 8425 Alb-Donau-Kreis 
52 Baden-Württemberg 802 Donau-Iller (BW) 8426 Biberach 
52 Baden-Württemberg 803 Franken 8121 Heilbronn 
52 Baden-Württemberg 803 Franken 8125 Heilbronn 
52 Baden-Württemberg 803 Franken 8126 Hohenlohekreis 
52 Baden-Württemberg 803 Franken 8127 Schwäbisch Hall 
52 Baden-Württemberg 803 Franken 8128 Main-Tauber-Kreis 
52 Baden-Württemberg 804 Hochrhein-Bodensee 8335 Konstanz 
52 Baden-Württemberg 804 Hochrhein-Bodensee 8336 Lörrach 
52 Baden-Württemberg 804 Hochrhein-Bodensee 8337 Waldshut 
52 Baden-Württemberg 805 Mittlerer Oberrhein 8211 Baden-Baden 
52 Baden-Württemberg 805 Mittlerer Oberrhein 8212 Karlsruhe 
52 Baden-Württemberg 805 Mittlerer Oberrhein 8215 Karlsruhe 
52 Baden-Württemberg 805 Mittlerer Oberrhein 8216 Rastatt 
52 Baden-Württemberg 806 Neckar-Alb 8415 Reutlingen 
52 Baden-Württemberg 806 Neckar-Alb 8416 Tübingen 
52 Baden-Württemberg 806 Neckar-Alb 8417 Zollernalbkreis 



Anlage 4











8 



KV_Schlüssel KV_NAME ROR_Schlüssel ROR_Name Kreisschlüssel Kreis_Name 



52 Baden-Württemberg 807 Nordschwarzwald 8231 Pforzheim 
52 Baden-Württemberg 807 Nordschwarzwald 8235 Calw 
52 Baden-Württemberg 807 Nordschwarzwald 8236 Enzkreis 
52 Baden-Württemberg 807 Nordschwarzwald 8237 Freudenstadt 
52 Baden-Württemberg 808 Ostwürttemberg 8135 Heidenheim 
52 Baden-Württemberg 808 Ostwürttemberg 8136 Ostalbkreis 
52 Baden-Württemberg 809 Schwarzwald-Baar-Heuberg 8325 Rottweil 
52 Baden-Württemberg 809 Schwarzwald-Baar-Heuberg 8326 Schwarzwald-Baar-Kreis 
52 Baden-Württemberg 809 Schwarzwald-Baar-Heuberg 8327 Tuttlingen 
52 Baden-Württemberg 810 Stuttgart 8111 Stuttgart 
52 Baden-Württemberg 810 Stuttgart 8115 Böblingen 
52 Baden-Württemberg 810 Stuttgart 8116 Esslingen 
52 Baden-Württemberg 810 Stuttgart 8117 Göppingen 
52 Baden-Württemberg 810 Stuttgart 8118 Ludwigsburg 
52 Baden-Württemberg 810 Stuttgart 8119 Rems-Murr-Kreis 
52 Baden-Württemberg 811 Südlicher Oberrhein 8311 Freiburg im Breisgau 
52 Baden-Württemberg 811 Südlicher Oberrhein 8315 Breisgau-Hochschwarzwald 
52 Baden-Württemberg 811 Südlicher Oberrhein 8316 Emmendingen 
52 Baden-Württemberg 811 Südlicher Oberrhein 8317 Ortenaukreis 
52 Baden-Württemberg 812 Unterer Neckar 8221 Heidelberg 
52 Baden-Württemberg 812 Unterer Neckar 8222 Mannheim 
52 Baden-Württemberg 812 Unterer Neckar 8225 Neckar-Odenwald-Kreis 
52 Baden-Württemberg 812 Unterer Neckar 8226 Rhein-Neckar-Kreis 
71 Bayerns 901 Allgäu 9762 Kaufbeuren 
71 Bayerns 901 Allgäu 9763 Kempten 
71 Bayerns 901 Allgäu 9776 Lindau 
71 Bayerns 901 Allgäu 9777 Ostallgäu 
71 Bayerns 901 Allgäu 9780 Oberallgäu 
71 Bayerns 902 Augsburg 9761 Augsburg 
71 Bayerns 902 Augsburg 9771 Aichach-Friedberg 
71 Bayerns 902 Augsburg 9772 Augsburg 
71 Bayerns 902 Augsburg 9773 Dillingen a.d.Donau 
71 Bayerns 902 Augsburg 9779 Donau-Ries 
71 Bayerns 903 Bayerischer Untermain 9661 Aschaffenburg 
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KV_Schlüssel KV_NAME ROR_Schlüssel ROR_Name Kreisschlüssel Kreis_Name 



71 Bayerns 903 Bayerischer Untermain 9671 Aschaffenburg 
71 Bayerns 903 Bayerischer Untermain 9676 Miltenberg 
71 Bayerns 904 Donau-Iller (BY) 9764 Memmingen 
71 Bayerns 904 Donau-Iller (BY) 9774 Günzburg 
71 Bayerns 904 Donau-Iller (BY) 9775 Neu-Ulm 
71 Bayerns 904 Donau-Iller (BY) 9778 Unterallgäu 
71 Bayerns 905 Donau-Wald 9262 Passau 
71 Bayerns 905 Donau-Wald 9263 Straubing 
71 Bayerns 905 Donau-Wald 9271 Deggendorf 
71 Bayerns 905 Donau-Wald 9272 Freyung-Grafenau 
71 Bayerns 905 Donau-Wald 9275 Passau 
71 Bayerns 905 Donau-Wald 9276 Regen 
71 Bayerns 905 Donau-Wald 9278 Straubing-Bogen 
71 Bayerns 906 Industrieregion Mittelfranken 9562 Erlangen 
71 Bayerns 906 Industrieregion Mittelfranken 9563 Fürth 
71 Bayerns 906 Industrieregion Mittelfranken 9564 Nürnberg 
71 Bayerns 906 Industrieregion Mittelfranken 9565 Schwabach 
71 Bayerns 906 Industrieregion Mittelfranken 9572 Erlangen-Höchstadt 
71 Bayerns 906 Industrieregion Mittelfranken 9573 Fürth 
71 Bayerns 906 Industrieregion Mittelfranken 9574 Nürnberger Land 
71 Bayerns 906 Industrieregion Mittelfranken 9576 Roth 
71 Bayerns 907 Ingolstadt 9161 Ingolstadt 
71 Bayerns 907 Ingolstadt 9176 Eichstätt 
71 Bayerns 907 Ingolstadt 9185 Neuburg-Schrobenhausen 
71 Bayerns 907 Ingolstadt 9186 Pfaffenhofen a.d.Ilm 
71 Bayerns 908 Landshut 9261 Landshut 
71 Bayerns 908 Landshut 9274 Landshut 
71 Bayerns 908 Landshut 9277 Rottal-Inn 
71 Bayerns 908 Landshut 9279 Dingolfing-Landau 
71 Bayerns 909 Main-Rhön 9662 Schweinfurt 
71 Bayerns 909 Main-Rhön 9672 Bad Kissingen 
71 Bayerns 909 Main-Rhön 9673 Rhön-Grabfeld 
71 Bayerns 909 Main-Rhön 9674 Haßberge 
71 Bayerns 909 Main-Rhön 9678 Schweinfurt 
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KV_Schlüssel KV_NAME ROR_Schlüssel ROR_Name Kreisschlüssel Kreis_Name 



71 Bayerns 910 München 9162 München 
71 Bayerns 910 München 9174 Dachau 
71 Bayerns 910 München 9175 Ebersberg 
71 Bayerns 910 München 9177 Erding 
71 Bayerns 910 München 9178 Freising 
71 Bayerns 910 München 9179 Fürstenfeldbruck 
71 Bayerns 910 München 9181 Landsberg am Lech 
71 Bayerns 910 München 9184 München 
71 Bayerns 910 München 9188 Starnberg 
71 Bayerns 911 Oberfranken-Ost 9462 Bayreuth 
71 Bayerns 911 Oberfranken-Ost 9464 Hof 
71 Bayerns 911 Oberfranken-Ost 9472 Bayreuth 
71 Bayerns 911 Oberfranken-Ost 9475 Hof 
71 Bayerns 911 Oberfranken-Ost 9477 Kulmbach 
71 Bayerns 911 Oberfranken-Ost 9479 Wunsiedel i.F. 
71 Bayerns 912 Oberfranken-West 9461 Bamberg 
71 Bayerns 912 Oberfranken-West 9463 Coburg 
71 Bayerns 912 Oberfranken-West 9471 Bamberg 
71 Bayerns 912 Oberfranken-West 9473 Coburg 
71 Bayerns 912 Oberfranken-West 9474 Forchheim 
71 Bayerns 912 Oberfranken-West 9476 Kronach 
71 Bayerns 912 Oberfranken-West 9478 Lichtenfels 
71 Bayerns 913 Oberland 9173 Bad Tölz-Wolfratshausen 
71 Bayerns 913 Oberland 9180 Garmisch-Partenkirchen 
71 Bayerns 913 Oberland 9182 Miesbach 
71 Bayerns 913 Oberland 9190 Weilheim-Schongau 
71 Bayerns 914 Oberpfalz-Nord 9361 Amberg 
71 Bayerns 914 Oberpfalz-Nord 9363 Weiden i.d.OPf. 
71 Bayerns 914 Oberpfalz-Nord 9371 Amberg-Sulzbach 
71 Bayerns 914 Oberpfalz-Nord 9374 Neustadt a.d.W. 
71 Bayerns 914 Oberpfalz-Nord 9376 Schwandorf 
71 Bayerns 914 Oberpfalz-Nord 9377 Tirschenreuth 
71 Bayerns 915 Regensburg 9273 Kelheim 
71 Bayerns 915 Regensburg 9362 Regensburg 
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KV_Schlüssel KV_NAME ROR_Schlüssel ROR_Name Kreisschlüssel Kreis_Name 



71 Bayerns 915 Regensburg 9372 Cham 
71 Bayerns 915 Regensburg 9373 Neumarkt i.d.OPf. 
71 Bayerns 915 Regensburg 9375 Regensburg 
71 Bayerns 916 Südostoberbayern 9163 Rosenheim 
71 Bayerns 916 Südostoberbayern 9171 Altötting 
71 Bayerns 916 Südostoberbayern 9172 Berchtesgadener Land 
71 Bayerns 916 Südostoberbayern 9183 Mühldorf a.Inn 
71 Bayerns 916 Südostoberbayern 9187 Rosenheim 
71 Bayerns 916 Südostoberbayern 9189 Traunstein 
71 Bayerns 917 Westmittelfranken 9561 Ansbach 
71 Bayerns 917 Westmittelfranken 9571 Ansbach 
71 Bayerns 917 Westmittelfranken 9575 Neustadt a.d.Aisch-Bad 



Windsheim 
71 Bayerns 917 Westmittelfranken 9577 Weißenburg-Gunzenhausen 
71 Bayerns 918 Würzburg 9663 Würzburg 
71 Bayerns 918 Würzburg 9675 Kitzingen 
71 Bayerns 918 Würzburg 9677 Main-Spessart 
71 Bayerns 918 Würzburg 9679 Würzburg 
72 Berlin 1101 Berlin 11000 Berlin 
73 Saarland 1001 Saar 10041 RV Saarbrücken 
73 Saarland 1001 Saar 10042 Merzig-Wadern 
73 Saarland 1001 Saar 10043 Neunkirchen 
73 Saarland 1001 Saar 10044 Saarlouis 
73 Saarland 1001 Saar 10045 Saarpfalz-Kreis 
73 Saarland 1001 Saar 10046 St. Wendel 
78 Mecklenburg-



Vorpommern 
1301 Mecklenburgische Seenplatte 13071 Mecklenburgische Seenplatte 



78 Mecklenburg-
Vorpommern 



1302 Mittleres 
Mecklenburg/Rostock 



13003 Rostock 



78 Mecklenburg-
Vorpommern 



1302 Mittleres 
Mecklenburg/Rostock 



13072 Landkreis Rostock 



78 Mecklenburg-
Vorpommern 



1303 Vorpommern 13073 Vorpommern-Rügen 



78 Mecklenburg-
Vorpommern 



1303 Vorpommern 13075 Vorpommern-Greifswald 
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KV_Schlüssel KV_NAME ROR_Schlüssel ROR_Name Kreisschlüssel Kreis_Name 



78 Mecklenburg-
Vorpommern 



33000 Westmecklenburg3 13004 Schwerin 



78 Mecklenburg-
Vorpommern 



33000 Westmecklenburg3 13074 Nordwestmecklenburg 



78 Mecklenburg-
Vorpommern 



33000 Westmecklenburg3 13076 Ludwigslust-Parchim3 



83 Brandenburg 1201 Havelland-Fläming 12051 Brandenburg a.d.H. 
83 Brandenburg 1201 Havelland-Fläming 12054 Potsdam 
83 Brandenburg 1201 Havelland-Fläming 12063 Havelland 
83 Brandenburg 1201 Havelland-Fläming 12069 Potsdam-Mittelmark 
83 Brandenburg 1201 Havelland-Fläming 12072 Teltow-Fläming 
83 Brandenburg 1202 Lausitz-Spreewald 12052 Cottbus 
83 Brandenburg 1202 Lausitz-Spreewald 12061 Dahme-Spreewald 
83 Brandenburg 1202 Lausitz-Spreewald 12062 Elbe-Elster 
83 Brandenburg 1202 Lausitz-Spreewald 12066 Oberspreewald-Lausitz 
83 Brandenburg 1202 Lausitz-Spreewald 12071 Spree-Neiße 
83 Brandenburg 1203 Oderland-Spree 12053 Frankfurt 
83 Brandenburg 1203 Oderland-Spree 12064 Märkisch-Oderland 
83 Brandenburg 1203 Oderland-Spree 12067 Oder-Spree 
83 Brandenburg 1204 Prignitz-Oberhavel 12065 Oberhavel 
83 Brandenburg 1204 Prignitz-Oberhavel 12068 Ostprignitz-Ruppin 
83 Brandenburg 1204 Prignitz-Oberhavel 12070 Prignitz 
83 Brandenburg 1205 Uckermark-Barnim 12060 Barnim 
83 Brandenburg 1205 Uckermark-Barnim 12073 Uckermark 
88 Sachsen-Anhalt 1501 Altmark 15081 Altmarkkreis Salzwedel 
88 Sachsen-Anhalt 1501 Altmark 15090 Stendal 
88 Sachsen-Anhalt 1502 Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg 15001 Dessau-Roßlau 
88 Sachsen-Anhalt 1502 Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg 15082 Anhalt-Bitterfeld 
88 Sachsen-Anhalt 1502 Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg 15091 Wittenberg 
88 Sachsen-Anhalt 1503 Halle/S. 15002 Halle 
88 Sachsen-Anhalt 1503 Halle/S. 15084 Burgenlandkreis 
88 Sachsen-Anhalt 1503 Halle/S. 15087 Mansfeld-Südharz 
88 Sachsen-Anhalt 1503 Halle/S. 15088 Saalekreis 



                                                
3 inkl. Amt Neuhaus 
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KV_Schlüssel KV_NAME ROR_Schlüssel ROR_Name Kreisschlüssel Kreis_Name 



88 Sachsen-Anhalt 1504 Magdeburg 15003 Magdeburg 
88 Sachsen-Anhalt 1504 Magdeburg 15083 Börde 
88 Sachsen-Anhalt 1504 Magdeburg 15085 Harz 
88 Sachsen-Anhalt 1504 Magdeburg 15086 Jerichower Land 
88 Sachsen-Anhalt 1504 Magdeburg 15089 Salzlandkreis 
93 Thüringen 1601 Mittelthüringen 16051 Erfurt 
93 Thüringen 1601 Mittelthüringen 16055 Weimar 
93 Thüringen 1601 Mittelthüringen 16067 Gotha 
93 Thüringen 1601 Mittelthüringen 16068 Sömmerda 
93 Thüringen 1601 Mittelthüringen 16070 Ilm-Kreis 
93 Thüringen 1601 Mittelthüringen 16071 Weimarer Land 
93 Thüringen 1602 Nordthüringen 16061 Eichsfeld 
93 Thüringen 1602 Nordthüringen 16062 Nordhausen 
93 Thüringen 1602 Nordthüringen 16064 Unstrut-Hainich-Kreis 
93 Thüringen 1602 Nordthüringen 16065 Kyffhäuserkreis 
93 Thüringen 1603 Ostthüringen 16052 Gera 
93 Thüringen 1603 Ostthüringen 16053 Jena 
93 Thüringen 1603 Ostthüringen 16073 Saalfeld-Rudolstadt 
93 Thüringen 1603 Ostthüringen 16074 Saale-Holzland-Kreis 
93 Thüringen 1603 Ostthüringen 16075 Saale-Orla-Kreis 
93 Thüringen 1603 Ostthüringen 16076 Greiz 
93 Thüringen 1603 Ostthüringen 16077 Altenburger Land 
93 Thüringen 1604 Südthüringen 16054 Suhl 
93 Thüringen 1604 Südthüringen 16056 Eisenach 
93 Thüringen 1604 Südthüringen 16063 Wartburgkreis 
93 Thüringen 1604 Südthüringen 16066 Schmalkalden-Meiningen 
93 Thüringen 1604 Südthüringen 16069 Hildburghausen 
93 Thüringen 1604 Südthüringen 16072 Sonneberg 
98 Sachsen 1401 Oberes Elbtal/Osterzgebirge 14612 Dresden 
98 Sachsen 1401 Oberes Elbtal/Osterzgebirge 14627 Meißen 
98 Sachsen 1401 Oberes Elbtal/Osterzgebirge 14628 Sächsische Schweiz-



Osterzgebirge 
98 Sachsen 1402 Oberlausitz-Niederschlesien 14625 Bautzen 
98 Sachsen 1402 Oberlausitz-Niederschlesien 14626 Görlitz 
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KV_Schlüssel KV_NAME ROR_Schlüssel ROR_Name Kreisschlüssel Kreis_Name 



98 Sachsen 1403 Südsachsen 14511 Chemnitz 
98 Sachsen 1403 Südsachsen 14521 Erzgebirgskreis 
98 Sachsen 1403 Südsachsen 14522 Mittelsachsen 
98 Sachsen 1403 Südsachsen 14523 Vogtlandkreis 
98 Sachsen 1403 Südsachsen 14524 Zwickau 
98 Sachsen 1404 Westsachsen 14713 Leipzig 
98 Sachsen 1404 Westsachsen 14729 Leipzig 
98 Sachsen 1404 Westsachsen 14730 Nordsachsen 



„ 
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III. Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in 
Kraft. 



 



Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 
 



Berlin, den TT. Monat JJJJ 



Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 



Der Vorsitzende 



 



Prof. Hecken 
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Tragende Gründe  
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zum Beschluss des Gemeinsamen 
Bundesausschusses über eine Änderung der 
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1. Rechtsgrundlage 



Der Gesetzgeber hat durch die §§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 9 und 101 SGB V dem G-BA die 
Befugnis zur Normkonkretisierung im Bereich der vertragsärztlichen Bedarfsplanung durch 
Erlass von Richtlinien übertragen. Der G-BA ist beauftragt, die erforderlichen Vorschriften für 
eine funktionsfähige und deren Sinn und Zweck verwirklichende Bedarfsplanung zu schaffen. 



2. Eckpunkte der Entscheidung  



Grundlage der Raumgliederung der Bedarfsplanung bildeten stets amtliche Konzepte des 
Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung (BBSR), die jedoch je nach raumstruktureller 
Entwicklung stetigen Veränderungen unterworfen sind. Der G-BA hat hier bewusst keine 
dynamische Anpassung vorgesehen, um im Einzelfall die Auswirkungen der Änderungen in 
den Raumgliederungskonzepten des BBSR bewerten zu können. Zwischenzeitlich haben 
sich insbesondere mit Blick auf die Mittelbereiche und die Raumordnungsregionen bedingt 
durch Gebietsreformen von Gemeinden und Kreisen einige Anpassungen bei deren 
Zuordnung ergeben, die mit dem vorliegenden Beschluss basierend auf dem Gebietsstand 
31.12.2014in die Richtlinie überführt werden.  



Während in Anlage 3.1 die Referenz von Gemeinden zu Mittelbereichen zur Festlegung der 
hausärztlichen Planungsbereiche auf www. g-ba.de zu aktualisieren ist, erfolgt die in Anlage 
3.3 vorzunehmende Aktualisierung der Zuordnungstabelle der Kreise zu 
Raumordnungsregionen zur Definition der für die spezialisierte fachärztliche Versorgung 
maßgeblichen Planungsbereiche in der Richtlinie selbst.  



Im Zuge der Anpassung der Anlage 3.1 wurden aus Gründen einer besseren Identifikation 
der gemäß § 11 Absatz 3 Satz 2 notwendigen Abweichungen gegenüber der BBSR-
Abgrenzung für die nicht BBSR-konformen Mittelbereiche Regionsschlüssel vergeben, da 
diese bislang nicht definiert waren. Zudem werden mit der Änderung in Anlage 3.1 weitere in 
der Zuordnungstabelle aufgeführten Mittelbereiche, die nicht der BBSR-Abgrenzung 
entsprechen, benannt, so dass für diese Planungsraumzuschnitte keine 
Abweichungsbeschlüsse des Landesausschusses getroffen werden müssen. Aus Gründen 
einer besseren Identifikation wurden auch für die letztgenannten Gebietsabgrenzungen 
Regionsschlüssel vergeben. 



Analog des Aufbaus der Zuordnungstabelle für die Mittelbereiche enthält die 
Zuordnungstabelle der Anlage 3.3 nun Hinweise auf die KV sowie Gebietsschlüssel analog 
Anlage 3.1. Die Hinweise auf Abweichungen gemäß § 13 Absatz 3 Satz 2 finden sich nun in 
der Tabelle selbst in Fußnote 1.  Zudem werden mit der Änderung in Anlage 3.3 weitere in 
der Zuordnungstabelle aufgeführten Raumordnungsregionen, die nicht der BBSR-
Abgrenzung entsprechen, benannt, so dass für diese Planungsraumzuschnitte keine 
Abweichungsbeschlüsse des Landesausschusses getroffen werden müssen. Aus Gründen 
einer besseren Identifikation wurden auch für die letztgenannten Gebietsabgrenzungen 
Regionsschlüssel, die nicht der BBSR-Systematik entsprechen, vergeben und die Fußnoten 
2 und 3 mit entsprechendem Hinweis eingefügt. 



Auf der Ebene der allgemeinen fachärztlichen Versorgung (Kreisregionen und deren 
Typisierung) sieht der G-BA explizit von einer Anpassung ab, da eine solche Anpassung laut 
Anlage 6 der BPL-RL nur alle 5 Jahre, erstmals zum 1. Januar 2018, erfolgen soll.  
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3. Würdigung der Stellungnahmen 



[Ergänzung nach Auswertung der Stellungnahmen] 



4. Bürokratiekostenermittlung 



Durch die im Beschluss enthaltenen Regelungen entstehen keine Informationspflichten für 
Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer im Sinne Anlage II zum 1. Kapitel der VerfO. 
Daher entstehen auch keine Bürokratiekosten. 



5. Verfahrensablauf 



Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 



09.09.2016 UA BPL Beratung der Ergebnisse der AG 



09.09.2016 UA BPL Beschluss zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens vor 
abschließender Entscheidung des G-BA (gemäß 1. Kapitel 
§ 10 VerfO) zur Umsetzung von weiteren gesetzlichen 
Beteiligungsrechten über eine Änderung der Bedarfsplanungs-
Richtlinie 



TT.MM.JJJJ UA BPL Auswertung der Stellungnahmen  



TT.MM.JJJJ UA BPL Anhörung 



TT.MM.JJJJ UA BPL • Abschluss der vorbereitenden Beratungen 



• Beschluss der Beschlussunterlagen 
(Beschlussentwurf, Tragende Gründe) 



TT.MM.JJJJ G-BA Abschließende Beratungen und Beschluss über eine 
Änderung der Bedarfsplanungs-Richtlinie 



TT.MM.JJJJ  Mitteilung des Ergebnisses der gemäß § 94 Absatz 1 SGB V 
erforderlichen Prüfung des Bundesministeriums für 
Gesundheit/ Auflage 



TT.MM.JJJJ XY ggf. weitere Schritte gemäß VerfO soweit sie sich aus dem 
Prüfergebnis gemäß § 94 Absatz 1 SGB V des BMG ergeben 



TT.MM.JJJJ  Veröffentlichung im Bundesanzeiger 



TT.MM.JJJJ  Inkrafttreten 
 



 
Berlin, den TT. Monat JJJJ 



Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 



Der Vorsitzende 



 



Prof. Hecken 
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6. Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens 



[Ergänzung nach Auswertung der Stellungnahmen] 
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Beschlussentwurf  



 



Stand: 09.09.2016 



des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung der Bedarfsplanungs-
Richtlinie: Änderung in § 4 – Verweis auf 
Anlage 1 



Vom TT. Monat JJJJ 



Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am TT. Monat JJJJ beschlossen, 
die Richtlinie über die Bedarfsplanung sowie die Maßstäbe zur Feststellung von 
Überversorgung und Unterversorgung in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Bedarfsplanungs-Richtlinie) in der Fassung vom 20. Dezember 2012 (BAnz AT 31.12.2012 
B 7), zuletzt geändert am TT. Monat 2016 (BAnz AT TT.MM.JJJJ B XX), wie folgt zu ändern: 



 



I. § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 



a) Nach Satz 6 wird folgender Satz 7 eingefügt: 



„Die Anlage 1 dieser Richtlinie wird jährlich in aktualisierter Form durch die 
Kassenärztlichen Vereinigungen erstellt und dem Landesausschuss zur Verfügung 
gestellt.“ 



b) Die bisherigen Sätze 7 bis 9 werden zu den Sätzen 8 bis 10. 



c) Im neuen Satz 8 wird die Angabe „4 und 5“ ersetzt durch die Angabe „5 und 6“. 



 



II. Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in 
Kraft. 



 



Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 
 



Berlin, den TT. Monat JJJJ 



Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 



Der Vorsitzende 



 



Prof. Hecken 
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Tragende Gründe  



 



zum Beschluss des Gemeinsamen 
Bundesausschusses über eine Änderung der 
Bedarfsplanungs-Richtlinie: 
Änderung in § 4 – Verweis auf Anlage 1  



Vom TT. Monat JJJJ 
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1. Rechtsgrundlage 



Der Gesetzgeber hat durch die §§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 9 und 101 SGB V dem G-BA die 
Befugnis zur Normkonkretisierung im Bereich der vertragsärztlichen Bedarfsplanung durch 
Erlass von Richtlinien übertragen. Der G-BA ist beauftragt, die erforderlichen Vorschriften für 
eine funktionsfähige und deren Sinn und Zweck verwirklichende Bedarfsplanung zu schaffen. 



2. Eckpunkte der Entscheidung  



Bei den hinzugefügten Satz 7 (neu) handelt es sich um eine Klarstellung. Offenbar wurde die 
Übermittlung der Anlagen der Bedarfsplanungs-Richtlinie an die Landesausschüsse auf 
regionaler Ebene unterschiedlich gehandhabt. Da die Anlage 1 der Bedarfsplanungs-
Richtlinie Informationen enthält, die für die Beurteilung der regionalen Versorgungssituation 
vor Ort von entscheidender Bedeutung sind, wird klargestellt, dass auch die im Rahmen der 
Anlage 1 erfassten Informationen jährlich in aktualisierter Form von den KVen an die 
Landesausschüsse zu übermitteln sind.  



Bei der Neunummerierung handelt es sich um redaktionelle Folgeänderungen durch die 
Aufnahme des neuen Satz 7. 



In §4 Absatz 1 Satz 8 BPL-RL handelt es sich um eine redaktionelle Korrektur eines 
Verweisfehlers. 



3. Würdigung der Stellungnahmen 



[Ergänzung nach Auswertung der Stellungnahmen] 



4. Bürokratiekostenermittlung 



Durch die im Beschluss enthaltenen Regelungen entstehen keine Informationspflichten für 
Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer im Sinne Anlage II zum 1. Kapitel der VerfO. 
Daher entstehen auch keine Bürokratiekosten. 



5. Verfahrensablauf 



Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 



09.09.2016 UA BPL Beratung der Ergebnisse der AG 



09.09.2016 UA BPL Beschluss zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens vor 
abschließender Entscheidung des G-BA (gemäß 1. Kapitel 
§ 10 VerfO) zur Umsetzung von weiteren gesetzlichen 
Beteiligungsrechten über eine Änderung der Bedarfsplanungs-
Richtlinie 



TT.MM.JJJJ UA BPL Auswertung der Stellungnahmen  



TT.MM.JJJJ UA BPL Anhörung 



TT.MM.JJJJ UA BPL • Abschluss der vorbereitenden Beratungen 



• Beschluss der Beschlussunterlagen 
(Beschlussentwurf, Tragende Gründe) 



TT.MM.JJJJ G-BA Abschließende Beratungen und Beschluss über eine 
Änderung der Bedarfsplanungs-Richtlinie 
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Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 



TT.MM.JJJJ  Mitteilung des Ergebnisses der gemäß § 94 Absatz 1 SGB V 
erforderlichen Prüfung des Bundesministeriums für 
Gesundheit/ Auflage 



TT.MM.JJJJ XY ggf. weitere Schritte gemäß VerfO soweit sie sich aus dem 
Prüfergebnis gemäß § 94 Absatz 1 SGB V des BMG ergeben 



TT.MM.JJJJ  Veröffentlichung im Bundesanzeiger 



TT.MM.JJJJ  Inkrafttreten 
 



 
Berlin, den TT. Monat JJJJ 



Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 



Der Vorsitzende 



 



Prof. Hecken 



6. Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens 



[Ergänzung nach Auswertung der Stellungnahmen] 
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Beschlussentwurf  



 



Stand: 09.09.2016 



des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung der Bedarfsplanungs-
Richtlinie: Änderung in § 41 Absatz 5 



Vom TT. Monat JJJJ 



Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am TT. Monat JJJJ beschlossen, 
die Richtlinie über die Bedarfsplanung sowie die Maßstäbe zur Feststellung von 
Überversorgung und Unterversorgung in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Bedarfsplanungs-Richtlinie) in der Fassung vom 20. Dezember 2012 (BAnz AT 31.12.2012 
B 7), zuletzt geändert am TT. Monat 2016 (BAnz AT TT.MM.JJJJ B XX), wie folgt zu ändern: 



 



I. § 41 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 



a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 



„Bei Anordnung von Zulassungsbeschränkungen gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass 
ein Zusammenschluss eines Psychologischen Psychotherapeuten mit einem 
bereits zugelassenen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten nur bei 
Beschränkung des antragstellenden Psychologischen Psychotherapeuten auf die 
Versorgung von Kindern und Jugendlichen zulässig ist.“ 



b) Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 3. 



 



II. Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in 
Kraft. 



 



Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 
 



Berlin, den TT. Monat JJJJ 



Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 



Der Vorsitzende 



 



Prof. Hecken 
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Tragende Gründe  



 



Stand: 09.09.2016 



zum Beschluss des Gemeinsamen 
Bundesausschusses über eine Änderung der 
Bedarfsplanungs-Richtlinie: 
Änderung in § 41 Absatz 5  



Vom TT. Monat JJJJ 
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1. Rechtsgrundlage 



Der Gesetzgeber hat durch die §§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 9 und 101 SGB V dem G-BA die 
Befugnis zur Normkonkretisierung im Bereich der vertragsärztlichen Bedarfsplanung durch 
Erlass von Richtlinien übertragen. Der G-BA ist beauftragt, die erforderlichen Vorschriften für 
eine funktionsfähige und deren Sinn und Zweck verwirklichende Bedarfsplanung zu schaffen. 



2. Eckpunkte der Entscheidung  



Der Gesetzgeber hat mit der Änderung des § 101 Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 SGB V durch das 
Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VSG)1 
den G-BA beauftragt, die Regelungen in der Bedarfsplanungs-Richtlinie (BPL-RL) zur 
Zulassung zur gemeinsamen Berufsausübung von Ärzten bei Zulassungsbeschränkungen 
(Jobsharing) und zur Anstellung von Ärzten bei Zulassungsbeschränkungen (Anstellung mit 
Leistungsbegrenzung) im Hinblick auf Ausnahmereglungen zur Leistungsbegrenzung zu 
überarbeiten. Aufbauend auf der in der BPL-RL angelegten Regelungssystematik hat der 
G-BA das Nähere zu den Ausnahmereglungen zur Leistungsbegrenzung in den Regelungen 
zum Jobsharing (vgl. §§ 40 ff. BPL-RL) geregelt, auf die die Regelungen zur Anstellung mit 
Leistungsbegrenzung verweisen (vgl. §§ 58 ff. BPL-RL). 



Im Zuge der Überarbeitung der maßgeblichen Regelungen hat der G-BA eine 
Ungleichbehandlung von solchen Psychologischen Psychotherapeuten festgestellt, die in 
einer Anstellung mit Leistungsbegrenzung in einer Praxis tätig sind, und solchen, die im 
Wege des Jobsharings oder in Anstellung mit Leistungsbegrenzung in einem medizinischen 
Versorgungszentrum tätig sind. Ein Sachgrund, der die Ungleichbehandlung rechtfertigen 
könnte, ist nicht gegeben. Deshalb besteht Bedarf für eine Anpassung der Regelungen in 
§ 41 Abs. 5 BPL-RL (in der Fassung des Beschlusses des G-BA vom 16. Juni 2016), die das 
Nähere zur Fachidentität unter Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten als Voraussetzung für eine gemeinsame Berufsausübung 
und die Begründung von Anstellungsverhältnissen unter diesen Leistungserbringern regeln. 



2.1 Änderung in § 41 BPL-RL 



Bei den Änderungen der Jobsharing-Regelungen mit Beschluss vom 16. Juni 2016 hat sich 
gezeigt, dass Psychologische Psychotherapeuten, die sich mit einem Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten zusammenschließen, je nach Art des Zusammenschlusses 
ungleich behandelt werden. 



Während der Psychologische Psychotherapeut, der die Anstellung in einer 
vertragspsychotherapeutischen  Praxis eines Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
anstrebt, sich im Falle der Anordnung von Zulassungsbeschränkungen auf die Behandlung 
von Kindern und Jugendlichen beschränken muss (dazu 1.), gilt diese Beschränkung nicht 
für einen Psychologischen Psychotherapeuten, der sich mit einem Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten zum Jobsharing zusammenschließt (dazu b.) oder in einem 
medizinischen Versorgungszentrum tätig ist (dazu c.). Diese Ungleichbehandlung wird durch 
die Änderung beseitigt (dazu d.) 



 



a. Anstellung in einer Vertragsarztpraxis nach § 61 BPL-RL 



Bei der Anstellung in der vertragspsychotherapeutischen Praxis eines Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten gemäß § 61 BPL-RL muss sich ein Psychologischer 
Psychotherapeut nach § 61 Nr. 1 BPL-RL auf die Versorgung von Kindern und Jugendlichen 
beschränken, sofern Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind. 



                                                
1 In Kraft getreten zum 23. Juli 2015 
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Ursprünglich sah die Bedarfsplanungs-Richtlinie eine Anstellung nur unter Psychologischen 
Psychotherapeuten einerseits und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten anderseits 
vor. Das regelte § 23l Nr. 1 BPL-RL in der Fassung vom 18. August 2011. Aufgrund einer 
Entscheidung des Bundessozialgerichtes aus dem Jahr 2012 sah der G-BA für diese 
Einschränkung jedoch keine Notwendigkeit mehr und gestattet fortan auch die gemeinsame 
Berufsausübung (vgl. die Tragenden Gründe zum Beschluss über eine Neufassung der 
Bedarfsplanungs-Richtlinie vom 20. Dezember 2012, S. 22). Das Bundessozialgericht hatte 
in seinem Urteil vom 15. August 2012, Az.: B 6 KA 48/11 R, festgestellt, dass 
Psychologische Psychotherapeuten mit einer Abrechnungsgenehmigung zur Behandlung 
von Kindern und Jugendlichen ebenso wie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zur 
Behandlung von Kindern und Jugendlichen qualifiziert seien. Dies berücksichtigend hat der 
G-BA mit der Regelung in § 61 Nr. 1 Satz 1 BPL-RL die gegenseitige Anstellung zwischen 
Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
ermöglicht; sofern Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind, ist eine Anstellung eines 
Psychologischen Psychotherapeuten bei einem Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
nur unter der Voraussetzung möglich, dass der angestellte Psychologische Psychotherapeut 
sich auf die Versorgung von Kindern und Jugendlichen beschränkt. 



b. Jobsharing nach § 41 Abs. 5 BPL-RL  



Schließen sich ein Psychologischer Psychotherapeut als Junior-Partner und ein Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut als Senior-Partner zum Jobsharing nach § 41 Abs. 5 BPL-RL 
zusammen, so kann der Psychologische Psychotherapeut nach der bisherigen Regelung 
auch ausschließlich Erwachsene behandeln, obwohl er sich auf Basis des Vertragsarztsitzes 
eines Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten an der Versorgung beteiligt. Anders als 
bei der Anstellung eines Psychologischen Psychotherapeuten in einer 
vertragspsychotherapeutischen Praxis eines Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten  
wurde für den Fall der Anordnung von Zulassungsbeschränkungen eine Beschränkung des 
Psychologischen Psychotherapeuten auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen 
nicht bestimmt, obwohl auch die Vorgängervorschrift zum Jobsharing (vgl. § 23h BPL-RL in 
der Fassung vom 18. August 2011) im Zuge der Neufassung der Bedarfsplanungs-Richtlinie  
durch Beschluss vom 20. Dezember 2012 auf die gemeinsame Berufsausübung ausgeweitet 
worden ist (vgl. die Tragenden Gründe zum Beschluss über eine Neufassung der 
Bedarfsplanungs-Richtlinie vom 20. Dezember 2012, S. 21). 



c. Anstellung im MVZ nach § 52 BPL-RL 



Für die Anstellung eines Psychologischen Psychotherapeuten in einem medizinischen 
Versorgungszentrum gelten dieselben Regelungen wie für das Jobsharing: Gemäß § 52 
Satz 1, 2. Halbsatz BPL-RL werden die Bestimmungen zum Jobsharing (§§ 40 bis 46) für die 
Anstellung von Psychotherapeuten in medizinischen Versorgungszentren entsprechend 
angewendet. Das bedeutet, ein Psychologischer Psychotherapeut, der in einem 
medizinischen Versorgungszentrum eine Anstellung anstrebt, muss sich im Falle der 
Anordnung von Zulassungsbeschränkungen nicht auf die Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen beschränken, selbst wenn das medizinische Versorgungszentrum nur aus 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten besteht. Das medizinische 
Versorgungszentrum, das nur aus fachgleichen Arztgruppen besteht, ist erst seit Inkrafttreten 
des GKV-VSG am 23. Juli 2015 zulässig, weshalb dieses Problem sich in der Vergangenheit 
nicht gestellt hat. 
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d. Beseitigung der Ungleichbehandlung 



Um die unter a. bis c. aufgeführte ungerechtfertigte Ungleichbehandlung zu beseitigen, wird 
die Regelung in § 41 Abs. 5 BPL-RL entsprechend angepasst. Damit erlangen die 
Regelungen zur Fachidentität von Psychologischen Psychotherapeuten mit einer 
Abrechnungsgenehmigung zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten für die Zulassung eines Jobsharings unter diesen 
Leistungserbringern für die Anstellung im medizinischen Versorgungszentrum unmittelbar 
Geltung, denn gemäß § 52 Satz 1, 2. Halbsatz BPL-RL werden die Bestimmungen zum 
Jobsharing (§§ 40 bis 46 BPL-RL) für die Anstellung von Psychotherapeuten in 
medizinischen Versorgungszentren entsprechend angewendet. Durch die Anpassung des 
§ 41 Abs. 5 BPL-RL müssen sich deshalb zukünftig auch Psychologische 
Psychotherapeuten, die eine Anstellung in einem medizinischen Versorgungszentrum 
anstreben, das nur aus Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten besteht, auf die 
Behandlung von Kindern und Jugendlichen beschränken. Von der Beschränkung nicht 
betroffen ist die Anstellung eines Psychologischen Psychotherapeuten in einem 
medizinischen Versorgungszentrum, in dem mindestens ein Psychologischer 
Psychotherapeut tätig ist. Entsprechend § 59 BPL-RL genügt die Übereinstimmung mit der 
Facharztkompetenz eines Vertragsarztes. 



3. Würdigung der Stellungnahmen 



[Ergänzung nach Auswertung der Stellungnahmen] 



4. Bürokratiekostenermittlung 



Durch die im Beschluss enthaltenen Regelungen entstehen keine Informationspflichten für 
Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer im Sinne Anlage II zum 1. Kapitel der VerfO. 
Daher entstehen auch keine Bürokratiekosten. 



5. Verfahrensablauf 



Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 



09.09.2016 UA BPL Beratung der Ergebnisse der AG 



09.09.2016 UA BPL Beschluss zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens vor 
abschließender Entscheidung des G-BA (gemäß 1. Kapitel 
§ 10 VerfO) zur Umsetzung von weiteren gesetzlichen 
Beteiligungsrechten über eine Änderung der Bedarfsplanungs-
Richtlinie 



TT.MM.JJJJ UA BPL Auswertung der Stellungnahmen  



TT.MM.JJJJ UA BPL Anhörung 



TT.MM.JJJJ UA BPL • Abschluss der vorbereitenden Beratungen 



• Beschluss der Beschlussunterlagen 
(Beschlussentwurf, Tragende Gründe) 



TT.MM.JJJJ G-BA Abschließende Beratungen und Beschluss über eine 
Änderung der Bedarfsplanungs-Richtlinie 



TT.MM.JJJJ  Mitteilung des Ergebnisses der gemäß § 94 Absatz 1 SGB V 
erforderlichen Prüfung des Bundesministeriums für 
Gesundheit/ Auflage 
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Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 



TT.MM.JJJJ XY ggf. weitere Schritte gemäß VerfO soweit sie sich aus dem 
Prüfergebnis gemäß § 94 Absatz 1 SGB V des BMG ergeben 



TT.MM.JJJJ  Veröffentlichung im Bundesanzeiger 



TT.MM.JJJJ  Inkrafttreten 
 



 
Berlin, den TT. Monat JJJJ 



Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 



Der Vorsitzende 



 



Prof. Hecken 



6. Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens 



[Ergänzung nach Auswertung der Stellungnahmen] 
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Stellungnahmen 

zum Entwurf einer Änderung der Richtlinie über die Bedarfsplanung sowie die 

Maßstäbe zur Feststellung von Überversorgung und Unterversorgung in der ver-

tragsärztlichen Versorgung (Bedarfsplanungs-Richtlinie): 

Änderung in § 41 Absatz 5 

Zusammenfassung und Würdigung der Stellungnahmen 
gemäß § 91 Absatz 5 SGB V 
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I.Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 

Gemäß § 91 Absatz 5 SGB V wurde der Bundesärztekammer und der Bundespsychotherapeuten-
kammer Gelegenheit gegeben, zum Entwurf der Änderung der Richtlinie über die Bedarfsplanung 
sowie die Maßstäbe zur Feststellung von Überversorgung und Unterversorgung in der vertragsärzt-
lichen Versorgung Stellung zu nehmen, soweit deren Belange durch die Richtlinie berührt sind. 

Das Stellungnahmeverfahren wurde am 9. September 2016 eingeleitet, die Frist für die Einreichung 
von schriftlichen Stellungnahmen endete am 13. Oktober 2016. 

II.Schriftliche Stellungnahmen 

Von folgenden stellungnahmeberechtigten Organisationen wurden schriftliche Stellungnahmen vor-
gelegt (in der Reihenfolge ihres Eingangs): 

Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) 27.09.2016 

Bundesärztekammer (BÄK) Verzicht 

Der Inhalt der schriftlichen Stellungnahmen wurde in tabellarischer Form zusammengefasst und in 
fachlicher Diskussion im zuständigen Unterausschuss Bedarfsplanung beraten und ausgewertet 
(siehe folgende Tabelle). 
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Allgemeine oder übergreifende Stellungnahmen 

Lfd. 
Nr. 

Stellungneh-
mende 
Organisation 
/ Datum 

Stellungnahme /  
Änderungsvorschlag 

Begründung und 
Quellenangabe 

Würdigung der  
Stellungnahme 

Änderung  
des Be-
schluss-
entwurfes 
(Ja / Nein) 

1.  Bundesärzte-
kammerkam-
mer (BÄK) / 
13.10.2016 

Die Bundesärztekammer wird in dieser Angelegenheit von ihrem Stellungnahmerecht kei-
nen Gebrauch machen. 

Kenntnisnahme Nein  

Stellungnahmen zur Änderung in § 41 Absatz 5 BPL-RL 

Lfd. 
Nr. 

Stellungneh-
mende 
Organisation 
/ Datum 

Inhalt der Stellungnahme /  
Änderungsvorschlag 

Begründung und 
Quellenangabe 

Würdigung der  
Stellungnahme 

Änderung  
des Be-
schluss-
entwurfes 
(Ja / Nein) 

2.  Bundespsy-
chotherapeu-
tenkammer 
(BPtK) / 
27.09.2016 

Die BPtK spricht sich dafür aus, von dem 
Beschluss Abstand zu nehmen, und regt 
eine grundsätzliche Überarbeitung der Re-
geln von Anstellung und Jobsharing an. 
Insbesondere ist unter dem Gesichtspunkt 
der Gleichbehandlung ein Jobsharing zwi-
schen psychotherapeutisch tätigen Ärzten 
und Psychotherapeuten zu ermöglichen. An-
knüpfungspunkt bei der Fachidentität ist hier 
„Psychotherapie“ als Teil der Facharztbe-
zeichnung. 

I. Keine Gleichbehandlung geboten 
Zunächst einmal ist festzuhalten, dass eine 
Gleichbehandlung zwischen der Frage der 
Anstellung und der des Jobsharing nicht ge-
boten ist. Wäre dies der Fall, dann wäre die 
Richtlinie in ihrer bisherigen Fassung rechts-
widrig. Dass dem nicht so ist, zeigt bereits 
der Umstand, dass das Bundesministerium 
für Gesundheit die Richtlinie in ihrer derzeiti-
gen Fassung nicht beanstandet hat.  

Darüber hinaus besteht ein Unterschied zwi-
schen Anstellung und Jobsharing. Bei der 
Anstellung rechnet der anstellende Psycho-
therapeut die Leistung nicht nur als seine 
Leistung gegenüber der Kassenärztlichen 
Vereinigung ab, sondern hat diese auch zu 
verantworten. Insofern ist eine Abrechnung 

Der Stellungnehmer führt 
keine Gründe an, die die Un-
gleichbehandlung von solchen 
Psychologischen Psychothera-
peuten, die in einer Anstellung 
mit Leistungsbegrenzung in ei-
ner Praxis tätig sind, und sol-
chen, die im Wege des Job-
sharings oder in Anstellung mit 
Leistungsbegrenzung in einem 
medizinischen Versorgungs-
zentrum tätig sind, rechtferti-
gen könnten. Sofern die Rege-
lungen zur Fachidentität bei 
Anstellung von Psychologi-
schen Psychotherapeuten 
durch einen Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten 

Ergänzung  
der  
Tragenden 
Gründe 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungneh-
mende 
Organisation 
/ Datum 

Inhalt der Stellungnahme /  
Änderungsvorschlag 

Begründung und 
Quellenangabe 

Würdigung der  
Stellungnahme 

Änderung  
des Be-
schluss-
entwurfes 
(Ja / Nein) 

von Leistungen für erwachsene Patienten 
durch einen Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten, der einen Psychologischen 
Psychotherapeuten anstellt, nicht unproble-
matisch. Dies gilt bei zwei gleichberechtigten 
Jobsharern nicht. Hier verantworten beide die 
Leistungen, nicht einer allein. Darin liegt ein 
Unterschied zwischen beiden Sachverhalten, 
der eine unterschiedliche Behandlung recht-
fertigt.  

Ob der Umstand, dass der angestellte Arzt o-
der Psychotherapeut seine Leistungen im In-
nenverhältnis nicht als gleichberechtigter 
Partner erbringt, sondern als Angestellter, 
der Weisungen zu befolgen hat, eine Be-
schränkung im Falle der Anstellung zwingend 
erforderlich macht, kann dahinstehen.  

II. Keine Ermächtigung für eine Einschrän-
kung der Leistungsart 
Der Gesetzgeber hat – anders als die Einlei-
tung zu den Beschlüssen des G-BA nahelegt 
– nicht allgemein zur Normkonkretisierung er-
mächtigt. Vielmehr enthält das SGB V ein-
zelne Ermächtigungsgrundlagen zum Erlass 
untergesetzlicher Normen, aus denen jeweils 
Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ermächtigung 
hervorgehen muss, Artikel 80 GG analog. Er-
mächtigungsgrundlage hier ist § 101 Absatz 
1 Nummer 4 SGB V.  

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat un-
ter dem Stichwort „Fachidentität“ geregelt, 
welche Fachärzte und Psychotherapeuten 
sich zusammenschließen können. Danach 

nach § 61 Nr.1 Satz 2 BP-RL 
voraussetzen, dass sich der 
anstellungswillige Psychologi-
sche Psychotherapeut auf die 
Behandlung von Kinder- Ju-
gendlichen beschränkt, wird 
damit der gesetzlichen Vor-
gabe in § 101 Abs.1 Nr.5 SGB 
V Rechnung getragen, dass 
die angestrebte Form der Zu-
sammenarbeit  nicht zu einer 
wesentlichen Überschreitung 
des bisher erbrachten Leis-
tungsumfangs im Hinblick auf 
die  Behandlung von Kindern 
und Jugendlichen führen darf. 
Um dieses Regelungsziel zu 
erreichen, setzt § 101 Abs.1 
Nr.5 SGB V die Fachidentität 
zwischen dem anstellenden 
Arzt bzw. Psychotherapeut 
und dem anzustellenden Arzt 
bzw. Psychotherapeut voraus.  
 
 § 101 Abs.1 Nr.4 SGB V ord-
net, für den Fall, dass Zulas-
sungsbeschränkungen ange-
ordnet sind, als Voraussetzung 
für die Zusammenarbeit in 
Form des Job-Sharings oder 
der Anstellung in einem medi-
zinischen Versorgungszentrum 
die Erfüllung die gleichen tat-
bestandlichen Voraussetzun-
gen wie in § 101 Abs.1 Nr.5 
SGB V an. Um sicherzustellen, 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungneh-
mende 
Organisation 
/ Datum 

Inhalt der Stellungnahme /  
Änderungsvorschlag 

Begründung und 
Quellenangabe 

Würdigung der  
Stellungnahme 

Änderung  
des Be-
schluss-
entwurfes 
(Ja / Nein) 

können sich Psychologische Psychothera-
peuten und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten zusammenschließen, was im 
Übrigen auch nach der Rechtsprechung ge-
boten ist. Die Ermächtigungsgrundlage sieht 
keine Ermächtigung vor, die Fachidentität an-
hand einer Verpflichtung zu beurteilen. Viel-
mehr hängt diese allein von der Facharztbe-
zeichnung ab. Eine Verpflichtung sieht das 
Gesetz nur in Bezug darauf vor, den bisheri-
gen Praxisumfang nicht wesentlich zu über-
schreiten, wobei nach § 101 Absatz 1 Num-
mer 6 wiederum Ausnahmen für Praxen mit 
unterdurchschnittlichem Praxisumfang vorzu-
sehen sind.  

Der Aspekt der Facharztbezeichnung bzw. 
der Fachidentität betrifft die Art der Leistung, 
wohingegen Praxisumfang die Menge der 
Leistungen betrifft. Das Gesetz sieht keine 
Regelung vor, wonach sich Leistungserbrin-
ger verpflichten, eine bestimmte Art von Leis-
tungen nicht zu erbringen. Eine uner-
wünschte Leistungsausweitung wird bereits 
durch die Verpflichtung ausgeschlossen, den 
bisherigen Praxisumfang nicht wesentlich zu 
überschreiten. Der G-BA ist somit nicht zu ei-
ner Regelung ermächtigt, wonach eine Ver-
pflichtung zur Behandlung einer Patienten-
gruppe zu verlangen ist. Jedenfalls ist ein 
solche Regelung nicht geboten.  

Der G-BA sieht bei Fragen der Fachidentität 
bisher nur zur Frage der Zuordnung zur 
hausärztlichen oder fachärztlichen Versor-
gung eine Erklärung vor. Anknüpfungspunkt 

dass die Zusammenarbeit 
nicht zu einer wesentlichen 
Überschreitung des bisher er-
brachten Leistungsumfangs 
führt, ist es daher nur folge-
richtig, als Voraussetzung für 
die Zulässigkeit der Zusam-
menarbeit eines Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeu-
ten mit einem Psychologischen 
Psychotherapeuten  in Form 
des Job-Sharings oder der An-
stellung in einem medizini-
schen Versorgungszentrum zu 
fordern, dass der Psychologi-
sche Psychotherapeut seine 
Leistungserbringung auf die 
Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen beschränkt. 
 
Der mit der Änderung des § 41 
Abs.5 BP-RL  verfolgte Rege-
lungszweck dient zugleich ei-
ner zweckverwirklichenden 
Umsetzung der sog. Quotenre-
gelung in § 101 Abs.4 Satz 5 
SGB V. Mit der Einführung der 
sog. Quotenregelung wird die 
Zielsetzung verfolgt, die psy-
chotherapeutische Versorgung 
von Kindern und Jugendlichen 
zu stärken. Da der Leistungs-
umfang in einem gesperrten 
Planungsbereich nicht ausge-
weitet werden darf, würde – 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungneh-
mende 
Organisation 
/ Datum 

Inhalt der Stellungnahme /  
Änderungsvorschlag 

Begründung und 
Quellenangabe 

Würdigung der  
Stellungnahme 

Änderung  
des Be-
schluss-
entwurfes 
(Ja / Nein) 

hierfür dürfte die vom Gesetzgeber selbst ge-
troffene Unterscheidung der Versorgungsbe-
reiche sein. Eine solche Unterscheidung hat 
der Gesetzgeber in Bezug auf Psychothera-
pie nicht getroffen, sondern im Gegenteil in § 
101 Absatz 1 Nummer 4 SGB V eine einheit-
liche Bedarfsplanungsgruppe für vollständig 
oder überwiegend psychotherapeutisch tätige 
Ärzte, Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten vorgeschrieben. Auch unter diesem 
Aspekt würde es der Wertung des Gesetzge-
bers widersprechen, von einer unterschiedli-
chen Fachidentität dieser Leistungserbringer 
auszugehen. Eine Ermächtigung zu einer Re-
gelung, über die Fachidentität hinaus eine 
weitere Verpflichtung zur Art der Leistung zu 
verlangen, sieht das Gesetz – wie bereits 
ausgeführt – aber nicht vor.  

bei Nichtgeltung der Fachiden-
tität - ein Psychologischer Psy-
chotherapeut, der in der ver-
tragspsychotherapeutischen 
Praxis eines Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten 
die Behandlung von Erwach-
senen aufnimmt, das Versor-
gungsangebot für Kinder und 
Jugendliche zwangsläufig re-
duzieren. Das würde der ge-
setzgeberischen Intention zu-
widerlaufen, eine gewisse An-
zahl an Zulassungsmöglichkei-
ten für Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten vorzu-
halten (vgl. BT-Drucks. 
16/9559, S. 18). 
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III. Mündliche Stellungnahmen 

Gemäß § 91 Absatz 9 SGB V, 1. Kapitel § 12 Absatz 1 der Verfahrensordnung (VerfO) des G-BA ist je-
dem, der gesetzlich berechtigt ist, zu einem Beschluss des G-BA Stellung zu nehmen, und eine schriftli-
che Stellungnahme abgegeben hat, in der Regel auch Gelegenheit zu einer mündlichen Stellungnahme 
zu geben. Diese ist im Rahmen einer Anhörung abzugeben und dient in erster Linie dazu, die sich aus 
der schriftlichen Stellungnahme ergebenden Fragen zu klären und neuere Erkenntnisse die sich zeitlich 
nach Abschluss des schriftlichen Stellungnahmeverfahrens ergeben haben, einzubringen. 

Die Bundespsychotherapeutenkammer hat als einzige stellungnahmeberechtigte Organisation eine 
schriftliche Stellungnahme abgegeben und auf die mündliche Stellungnahme bzw. Anhörung verzichtet. 
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